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Amtsblatt 
 

Amtliche Mitteilungen des Landkreises 

Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 

 

Nr. 8/2024 J a h r g a n g  2 0 2 4  20.04.2024

L A N D R A T S A M T  
N E U S T A D T  A . D . A I S C H - B A D  W I N D S H E I M   

Wahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter 
für die Verwaltungsgerichte 

 

Wahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter für die Ver-
waltungsgerichte für die Amtsperiode vom 01.04.2025 bis zum 
31.03.2030; 
Aufstellung der Vorschlagsliste für ehrenamtliche Richterin-
nen und Richter durch den Landkreis 
 
Anfang nächsten Jahres werden von einem Wahlausschuss, der 
bei jedem Verwaltungsgericht bestellt ist, die ehrenamtlichen Ver-
waltungsrichterinnen und -richter aus den Vorschlagslisten der 
kreisfreien Städte und Landkreise für die Amtsperiode vom 
01.04.2025 bis zum 31.03.2030 neu gewählt. 
 
Es handelt sich dabei um ehrenamtliche Richterinnen und Richter, 
die zusammen mit den Berufsrichterinnen und -richtern in verwal-
tungsrechtlichen Verfahren beim Verwaltungsgericht Ansbach ent-
scheiden. Sie wirken dabei als ehrenamtliche Richterinnen und 
Richter bei der mündlichen Verhandlung und der Urteilsfindung mit 
gleichen Rechten wie die berufsmäßigen Richterinnen und Richter 
mit. 
 
Aus dem Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim sind durch 
die Kreisgremien voraussichtlich 16 Personen vorzuschlagen, aus 
denen der beim Verwaltungsgericht Ansbach eingesetzte Wahl-
ausschuss die erforderlichen Personen auswählen wird. 
 
Um dieses Amt kann sich jeder, der die nachfolgend genannten 
Voraussetzungen erfüllt, bewerben. 
 
Ehrenamtliche Richterinnen und Richter müssen Deutsche (Art. 
116 Abs. 1 GG) sein. Sie sollen das 25. Lebensjahr vollendet und 
ihren Wohnsitz innerhalb des Gerichtsbezirks, d. h. im Regierungs-
bezirk Mittelfranken, haben. Weiter unterliegen ehrenamtliche 
Richterinnen und Richter einer Pficht zur besonderen Ver-fas-
sungstreue. Dies stellt eine persönliche Eigenschaft dar, die aus 
verfassungsrechtlicher Sicht eine Voraussetzung der Eignung für 
dieses Amt ist. Deshalb ist zur Aufnahe in die Vorschlagsliste das 
Unterzeichnen einer Erklärung zur Verfassungstreue erforderlich.  
 
Vom Amt als ehrenamtliche Richterin bzw. ehrenamtlicher Richter 
sind ausgeschlossen  
 

1. Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur 

Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzen oder wegen 

einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr 

als sechs Monaten verurteilt worden sind, 

2. Personen, gegen die Anklage wegen einer Tat erhoben 

ist, die den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentli-

cher Ämter zur Folge haben kann, 

3. Personen, die nicht das Wahlrecht zu den gesetzgeben-

den Körperschaften des Landes besitzen. 

Personen, die in Vermögensverfall geraten sind, sollen nicht zu 
ehrenamtlichen Richtern berufen werden. 
 

Zu ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern können nicht beru-
fen werden  
 

1. Mitglieder des Bundestages, des Europäischen Parla-

ments, der gesetzgebenden Körperschaften eines Lan-

des, der Bundesregierung oder einer Landesregierung, 

2. Richter, 

3. Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst, soweit sie 

nicht ehrenamtlich tätig sind, 

4. Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit, 

5. Rechtsanwälte, Notare und Personen, die fremde 

Rechtsangelegenheiten geschäftsmäßig besorgen. 

Wer ein solches Amt anstrebt, kann sich beim Landratsamt Neu-
stadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Sachgebiet Kommunalwesen und 
besondere soziale Angelegenheiten um die Aufnahme in die Vor-
schlagsliste unter Angabe von Name, Vornamen, Geburtsort, Ge-
burtstag, Beruf, Arbeitgeber und Anschrift schriftlich bewerben. Die 
Bewerbung muss dem Landratsamt spätestens am 10. Mai 2024 
vorliegen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass der Sitzungsdienst anstrengend und 
zeitraubend sein kann und deshalb entsprechende Anforderungen 
an die Gesundheit und zeitliche Verfügbarkeit der sich bewerben-
den Person gestellt werden müssen. Die ehrenamtlichen Richte-
rinnen und Richter erhalten eine Entschädigung nach dem Justiz-
vergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG). 
 
Nähere Auskünfte erhalten Sie hierzu im Landratsamt Neustadt 
a.d.Aisch-Bad Windsheim bei Herrn Hirsch unter der Telefonnum-
mer 09161 92-2100. 

 
Neustadt a.d.Aisch, 08.04.2024 

Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 
gez. Hirsch 

 
LkrABl. Nr. 8/2024 

_____________________ 
 

L A N D K R E I S  
N E U S T A D T  A . D . A I S C H - B A D  W I N D S H E I M   

Allgemeinverfügung zum Deutschlandticket 
 

Allgemeinverfügung 
Allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1370/20071) des Landkreises Neustadt 
a.d.Aisch-Bad Windsheim über die Festsetzung des Deutsch-
landtickets einschließlich Ermäßigungsticket als Höchsttarif 
im Kalenderjahr 2024 
 
Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, das im Jahr 2023 
erfolgreich eingeführte Deutschlandticket als digitales und 
deutschlandweit gültiges Angebot für den öffentlichen Personen-
nahverkehr (ÖPNV) über das Jahr 2023 hinaus fortzuführen. Das 
bundesweit gültige Deutschlandticket ermöglicht den Fahrgästen 
mit einem einfachen und günstigen Angebot die Nutzung des 
ÖPNV und stellt einen Baustein für einen attraktiven ÖPNV dar. 
Aufgrund der beim Erlass der allgemeinen Vorschrift noch ausste-
henden bundesweiten Entscheidungen zur Ausgestaltung des 
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Internet: http://www.kreis-nea.de  
Verantwortlich: Landrat Helmut Weiß  
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Deutschlandtickets im Jahr 2024 war entsprechend einem bundes-
weit abgestimmten Vorgehen die Umsetzung des Deutschlandti-
ckets im Kalenderjahr 2024 nahezu flächendeckend zunächst bis 
zum 30. April 2024 vorgenommen worden. Die Verkehrsminister-
konferenz hat mit Beschluss vom 22. Januar 2024 festgestellt, 
dass unter der Annahme der in der Konferenz der Regierungsche-
finnen und Regierungschefs mit Herrn Bundeskanzler vom 6. No-
vember 2023 beschlossenen Übertragung der Finanzierungsmittel 
aus dem Kalenderjahr 2023 die von Bund und Ländern zur Verfü-
gung gestellten Mittel auch ohne eine Anhebung des Deutschland-
ticketpreises im Kalenderjahr 2024 ausreichen werden. 
Mit der vergünstigten Version des Deutschlandtickets für Auszubil-
dende, Studierende und Freiwilligendienstleistende (Ermäßi-
gungsticket) wurde im Freistaat Bayern für diese Bevölkerungs-
gruppen ein attraktives tarifliches Angebot geschaffen. Das Ermä-
ßigungsticket ist 20 Euro gegenüber dem regulären Deutschland-
ticket reduziert. Diese weitergehende preisliche Reduktion wird 
vom Freistaat Bayern getragen. 
Den Aufgabenträgern obliegt es, auf dieser Basis den Ausgleich 
der Auswirkungen des Deutschlandtickets einschließlich des Er-
mäßigungstickets im Verhältnis zu den Verkehrsunternehmen des 
allgemeinen ÖPNV nach Maßgabe der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 im Rahmen öffentlicher Dienst-
leistungsaufträge oder allgemeiner Vorschriften zu regeln. 
Der ÖPNV im Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim wird 
unter dem Dach des Verkehrsverbundes Großraum Nürnberg 
(VGN) und des Verkehrsverbundes Mainfranken (VVM) durchge-
führt. Das Angebot für die Fahrgäste erstreckt sich dabei auf die 
Zuständigkeitsgebiete aller Aufgabenträger, die im Rahmen des 
VGN und VVM zusammenarbeiten. Die Zuständigkeit für die 
Vergabe von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen und den Erlass 
allgemeiner Vorschriften für den allgemeinen ÖPNV liegt aktuell 
bei den jeweiligen Aufgabenträgern des allgemeinen ÖPNV. Die 
Zuständigkeit für die Vergabe von öffentlichen Dienstleistungsauf-
trägen und den Erlass allgemeiner Vorschriften im SPNV liegt beim 
Freistaat Bayern, der sich hierfür teilweise der Bayerischen Eisen-
bahngesellschaft (BEG) bedient. 
Um die Umsetzung des Deutschlandtickets im allgemeinen ÖPNV 
in seinem Zuständigkeitsgebiet zum 1. Januar 2024 sowie eine 
rechtskonforme Finanzierung hierfür zu gewährleisten, erlässt der 
Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim eine allgemeine 
Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 in Form einer Allgemeinverfügung. Die allgemeine Vor-
schrift regelt rechtsverbindlich die gemeinwirtschaftliche Verpflich-
tung der im Zuständigkeitsgebiet des Landkreises Neustadt 
a.d.Aisch-Bad Windsheim tätigen Verkehrsunternehmen des all-
gemeinen ÖPNV zur Anerkennung des Deutschlandtickets sowie 
im Gegenzug einen Ausgleich der hierdurch entstehenden finanzi-
ellen Nachteile unter Bezugnahme auf die Richtlinien des Freistaa-
tes Bayern zur Umsetzung der Vorgaben der Muster-Richtlinien 
Deutschlandticket 2024 (im Folgenden: Richtlinien Bayern 2024, 
Anlage 2). Hierdurch werden die Vorgaben zum Deutschlandticket 
bezogen auf das Zuständigkeitsgebiet des Landkreises Neustadt 
a.d.Aisch-Bad Windsheim im Kalenderjahr 2024 umgesetzt. Die 
hiesige allgemeine Vorschrift gilt für das gesamte Kalenderjahr 
2024 und ersetzt somit die entsprechend dem oben genannten 
bundesweit abgestimmten Vorgehen zunächst befristet bis zum 
30. April 2024 vom Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 
erlassene allgemeine Vorschrift vom 29.11.2023. 

1. Rechtsgrundlagen 

Auf Grundlage von § 8 Absatz 3 und § 8a Absatz 1 Sätze 2 und 3 

des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG), Artikel 8 Ab-

sätze 1 und 3 des Gesetzes über den öffentlichen Personen-

nahverkehr in Bayern (BayÖPNVG in der zum 1. Januar 2024 

geltenden Fassung), Art. 35 Satz 2 BayVwVfG sowie Artikel 3 

Absatz 2 in Verbindung mit Art. 2 Buchstabe l) der Verordnung 

(EG) Nr. 1370/2007 erlässt der Landkreis Neustadt a.d.Aisch-

Bad Windsheim die nachfolgende allgemeine Vorschrift in 

Form einer Allgemeinverfügung zur Festsetzung des Deutsch-

landtickets als Höchsttarif im allgemeinen öffentlichen Perso-

nennahverkehr (allgemeiner ÖPNV) und zur Gewährung von 

Ausgleichsleistungen für finanzielle Nachteile im Zusammen-

hang mit der Beförderung von Fahrgästen mit einem Deutsch-

landticket für den Zeitraum vom im Kalenderjahr 2024.  

2. Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung  

2.1 Alle Verkehrsunternehmen, die im Geltungsbereich dieser 

allgemeinen Vorschrift (dazu Nr. 2.4) öffentliche Personen-

verkehrsdienste des allgemeinen ÖPNV erbringen, sind 

verpflichtet, während der Laufzeit dieser allgemeinen Vor-

schrift (dazu Nr. 8) das Deutschlandticket im Sinne des 

§ 9 Absatz 1 des Regionalisierungsgesetzes (RegG) als 

Höchsttarif gemäß Artikel 3 Absatz 2 Verordnung (EG) Nr. 

1370/2007 gemäß den Vorgaben dieser allgemeinen Vor-

schrift entsprechend Nr. 2.2 anzuerkennen (im Folgenden 

Tarifanerkennung oder Tarifanerkennungspflicht).  

2.2 Die Tarifanerkennung im Sinne von Nr. 2.1 beinhaltet die 

Beförderung von Fahrgästen mit einem gültigen Deutsch-

landticket zu den bundesweit einheitlich geltenden Tarifbe-

dingungen gemäß den Tarifbestimmungen Deutschlandti-

cket in der jeweils geltenden Fassung (https://infopor-

tal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html), ohne dass den Fahr-

gästen hierfür zusätzliche Kosten entstehen. Die Anerken-

nung des Deutschlandtickets verpflichtet das Verkehrsun-

ternehmen nicht zum Vertrieb; soweit vorhanden gelten 

diesbezüglich die entsprechenden Regelungen des jeweili-

gen öffentlichen Dienstleistungsauftrags zwischen dem 

Verkehrsunternehmen und der jeweils zuständigen Be-

hörde (gemeinwirtschaftliche Verkehre, dazu Nr. 3.1). Die 

Verkehrsunternehmen sind im Zusammenhang mit der An-

erkennung des Deutschlandtickets zudem berechtigt und 

verpflichtet, an der bundesweit abgestimmten Einnahme-

aufteilung für das Deutschlandticket (vergleiche Beschluss-

fassung für ein bundesweites Clearingverfahren zur Zu-

scheidung der Einnahmen aus dem Deutschlandticket auf 

Basis des Leipziger Modellansatzes in der jeweils gelten-

den Fassung (https://infoportal.mobil.nrw/koordinierungs-

rat.html)) teilzunehmen. Entsprechend sind die hierfür er-

forderlichen Daten bereitzustellen, bestehende Einnah-

menansprüche vollumfänglich geltend zu machen und ge-

gebenenfalls diese Ansprüche überschießende Einnahmen 

abzugeben. Wenn durch die Fahrgeldzuscheidungen aus 

dem Deutschlandticket kein Nachteilsausgleich in An-

spruch genommen werden muss, ist der den Soll-Einnah-

mewert 2024 übersteigende Betrag entsprechend den Vor-

gaben eines unter Beteiligung der Betroffenen festzulegen-

den Systems zu verteilen. Konkretisierungen und ausfüh-

rende Bestimmungen zum Leipziger Modellansatz und der 

Einnahmeaufteilung sind entsprechend zu beachten. Die 

Verkehrsunternehmen sind zudem verpflichtet, wenn und 

soweit im Zusammenhang mit der Tarifanerkennung erfor-

derlich, Tarifgenehmigungsanträge für das Deutschlandti-

cket selbst zu stellen oder bei entsprechenden Tarifanträ-

gen Dritter mitzuwirken und keine Einwände hiergegen vor-

zubringen. Sie haben in dem möglichen und erforderlichen 

Umfang an der bundesweit einheitlichen Umsetzung des 

Deutschlandtickets mitzuwirken. Die Umsetzung des 

Deutschlandtickets entsprechend den bundesweit abge-

stimmten Kontrollmerkmalen ist technisch unter Einsatz 
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entsprechender Kontrollgeräte zu gewährleisten; die bun-

desweit abgestimmten Eckpunkte zur Kontrolle des 

Deutschlandtickets sind einzuhalten.  

2.3 Die Tarifanerkennungspflicht im Sinne von Nr. 2.1 beinhal-

tet zudem die Beförderung von Studierenden, Auszubilden-

den und Freiwilligendienstleistenden mit einem gültigen er-

mäßigten Deutschlandticket (Ermäßigungsticket) gemäß 

Anlage 1. Die Verkehrsunternehmen sind im Hinblick auf 

die Anerkennung des Ermäßigungstickets zudem berech-

tigt und verpflichtet, bei der bundesweiten Einnahmenauf-

teilung wie folgt vorzugehen: Das Ermäßigungsticket ist bei 

der bundesweiten Einnahmeaufteilung mit dem regulären 

Preis des Deutschlandtickets ohne die ergänzende Ermä-

ßigung in Bayern anzusetzen.  

2.4 Der Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift er-

streckt sich geografisch auf das gesamte Gebiet, für das 

der Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, unter 

Berücksichtigung von bestehenden Regelungen zur Über-

tragung von Zuständigkeiten mit benachbarten zuständigen 

Behörden, die Befugnis als zuständige Behörde im Sinne 

des Artikel 2 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 

1370/2007 für den allgemeinen ÖPNV innehat.  

3. Vorrangige Regelungen öffentlicher Dienstleistungsaufträge; 

Abschluss von Umsetzungsvereinbarungen 

3.1 Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste im allgemei-

nen öffentlichen Personenverkehr auf Grundlage öffentli-

cher Dienstleistungsaufträge erbracht werden (gemeinwirt-

schaftliche Verkehrsdienste), gelten die Regelungen dieses 

öffentlichen Dienstleistungsauftrags einschließlich etwaiger 

Ergänzungen oder Nachträge im Grundsatz vorrangig vor 

den Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift. Dies gilt in 

Bezug auf die Pflicht zur Tarifanerkennung nur insoweit, 

wie der jeweilige öffentliche Dienstleistungsauftrag eine 

entsprechende Pflicht zur Anerkennung des Deutschlandti-

ckets enthält; im Übrigen ergibt sich die Tarifanerkennungs-

pflicht einschließlich der hierfür zu gewährenden Aus-

gleichsleistungen aus dieser allgemeinen Vorschrift. Die 

Umsetzung der Tarifanerkennung im Einzelnen, die Ermitt-

lung und Abwicklung der Ausgleichsleistungen sowie der 

erforderlichen Nachweisführung hierfür erfolgt auf Grund-

lage des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags un-

ter vollständiger Beachtung der Regelungen dieser allge-

meinen Vorschrift. 

3.2 Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste eigenwirt-

schaftlich erbracht werden, können zur Umsetzung dieser 

allgemeinen Vorschrift, soweit erforderlich, Umsetzungs-

vereinbarungen zwischen dem jeweiligen Verkehrsunter-

nehmen und dem Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad 

Windsheim abgeschlossen werden. In der jeweiligen Um-

setzungsvereinbarung kann insbesondere die konkrete Ab-

wicklung der Ausgleichsleistungen sowie der Nachweisfüh-

rung nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift geregelt 

werden. Die Umsetzungsvereinbarung begründet keine ei-

genständigen Tarifanerkennungspflichten oder Ausgleichs-

ansprüche.  

4. Ausgleichsleistungen 

4.1 Die Verkehrsunternehmen haben nach Maßgabe dieser all-

gemeinen Vorschrift Anspruch auf Ausgleichsleistungen für 

die ihnen durch die Anerkennung des Deutschlandtickets 

entstehenden finanziellen Nachteile. Die finanziellen Nach-

teile ergeben sich dabei aus einer Gegenüberstellung der 

Situation mit Anerkennung des Deutschlandtickets (Mit-

Fall) und der Situation mit Anwendung der bis dahin gelten-

den Tarife (Ohne-Fall) unter Berücksichtigung sämtlicher 

hiermit jeweils verbundenen positiven und negativen Ef-

fekte. Bei der Gegenüberstellung sind die nachfolgenden 

Grundsätze zu beachten; die Einzelheiten sind bei Bedarf 

im Rahmen des jeweils zugrunde liegenden öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags oder einer Umsetzungsvereinba-

rung nach diesen Grundsätzen zu regeln. 

In Bezug auf die Ermittlung der Höhe der Ausgleichsleistungen gel-

ten die Nrn. 4.3.1 bis 4.3.4 der Richtlinien Bayern 2024 (An-

lage 2).  

Für neu eingeführte verkehrliche Angebote, für die keine Referenz-

werte in den Monaten Januar 2019 bis Dezember 2019 er-

mittelt werden können, ist zur Ermittlung der Soll-Einnah-

men ausnahmsweise die Nutzung von entsprechenden Ist-

Daten des Jahres 2022 zulässig. Sofern keine Werte aus 

den Vorjahren bestehen, sind validierte Prognosedaten zu-

lässig. Diese Prognosedaten müssen unter Berücksichti-

gung der tatsächlichen Ist-Daten zur Nutzung mit dem 

Deutschlandticket und der preislichen Elastizität beim 

Nachweisverfahren validiert werden. Eine Fortschreibung 

der hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen im Verhältnis zu 

der Veränderung der Betriebsleistungen im Kalender-

jahr 2024 gegenüber dem Referenzzeitraum des Kalender-

jahres 2019 nach Nr. 4.3.1.1 Satz 8 der Richtlinien Bayern 

2024 erfolgt nicht, soweit bei der Ermittlung der Soll-Ein-

nahmen die Betriebsleistungsveränderung durch die Nut-

zung von entsprechenden Ist-Daten aus dem Referenzzeit-

raum des Jahres 2022 oder Prognosedaten bereits berück-

sichtigt ist.  

Dies gilt gleichermaßen auch für das Ermäßigungsticket zum 

Deutschlandticket; dieses ist im ersten Schritt bei der Er-

mittlung der Höhe der Ausgleichsleistungen wie das regu-

läre Deutschlandticket zu berücksichtigen. Im zweiten 

Schritt ist eine gesonderte Darstellung der Höhe der zusätz-

lichen Ausgleichsleistungen für die Ermäßigungstickets 

nach Maßgabe von Nr. 4.1.4 erforderlich. 

4.1.1 Bezüglich der im Ohne-Fall (siehe Nr. 4.1) bis einschließ-

lich des Jahres 2023 gewährten Ausgleichsleistungen auf 

Grundlage des § 45a PBefG war zur Vermeidung von Ver-

werfungen im Zusammenhang mit der Tarifanerkennung 

des Deutschlandtickets eine entsprechende Erklärung zum 

Verfahren der Berechnung der Ausgleichsleistungen erfor-

derlich.  

Das BayÖPNVG wurde mit Gesetz vom 24. Juli 2023 angepasst. 

Der Ausgleich nach § 45a PBefG wird durch eine landes-

gesetzliche Regelung ersetzt. 

 

Ausgleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vor-

schrift werden nicht gewährt. Die Bestandssicherung für be-

stehende Verkehre erfolgt über öffentliche Dienstleistungs-

aufträge. 

Hiervon ausgenommen sind eigenwirtschaftliche Genehmigun-
gen, die sich in Bezug auf eine Vorabbekanntmachung, 
die innerhalb des Kalenderjahres 2023 veröffentlicht 
wurde, durchgesetzt haben. Die Laufzeit dieser Genehmi-
gungen kann auch nach dem 31. Dezember 2024 begin-
nen; Verkehrsunternehmen erhalten in diesem Fall wäh-
rend der gesamten Laufzeit dieser Genehmigung Leistun-
gen nach dieser allgemeinen Vorschrift.“  
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4.1.2 Bestehende Ausgleichsregelungen für sonstige Tarifmaß-

nahmen bleiben unberührt. Dies gilt insbesondere für den 

gesetzlichen Ausgleichsanspruch nach den §§ 228 ff. SGB 

IX. Dies gilt gleichermaßen auch für weitere bestehende 

Tarifvorgaben und darauf bezogene Ausgleichsregelungen 

des Landkreises Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim bzw. 

des Verkehrsverbundes Großraum Nürnberg (VGN) und 

Verkehrsverbund Mainfranken (VVM) (aktuell für das 365-

Euro-Ticket) oder Dritter, die für das Verkehrsunternehmen 

Geltung beanspruchen. Bestehen mehrere Ausgleichsre-

gelungen nebeneinander, insbesondere bei Tarifvorgaben 

im Rahmen verschiedener allgemeiner Vorschriften, ist si-

cherzustellen, dass Ausgleichsleistungen für dieselbe Ta-

rifvorgabe nicht mehrfach gewährt werden. Hierzu sind die 

jeweiligen Tarifvorgaben und die hierfür gewährten Aus-

gleichsleistungen im Rahmen der Nachweisführung (dazu 

Nr. 5) jeweils getrennt und nachvollziehbar darzustellen. 

4.1.3 Der Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim kann 

künftig auch zusätzliche Tarifvorgaben und Ausgleichsre-

gelungen treffen. 

4.1.4 Entsprechend Nr. 4.3.5 der Richtlinien Bayern 2024 ergibt 

sich die Höhe der Ausgleichsleistungen für die ergänzende 

Ermäßigung des Ermäßigungstickets aus der Differenz zwi-

schen den nach Nr. 4.3.1.2 Satz 3 der Richtlinien Bayern  

2024 anzusetzenden Fahrgeldeinnahmen und den tatsäch-

lichen Fahrgeldeinnahmen aus dem Verkauf der Ermäßi-

gungstickets.  

4.2 Bestehende Regelungen in öffentlichen Dienstleistungsauf-

trägen bleiben unberührt.  

4.3 Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vor-

schrift sind der Höhe nach begrenzt auf den finanziellen 

Nettoeffekt nach Artikel 3 Absatz 2, Artikel 4 Absatz 1 und 

Artikel 6 Absatz 1 in Verbindung mit dem Anhang der Ver-

ordnung (EG) Nr. 1370/2007. Diesbezüglich gilt:  

4.3.1 Der finanzielle Nettoeffekt für die Erfüllung der Tarifpflicht 

aus dieser allgemeinen Vorschrift entspricht nach dem An-

hang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 der Summe aller 

(positiven und negativen) Auswirkungen aus der Erfüllung 

der Tarifpflicht im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vor-

schrift in Bezug auf das Deutschlandticket. Für die Ermitt-

lung des finanziellen Nettoeffekts ist somit eine Aufstellung 

aller Auswirkungen auf die Kosten und Einnahmen vorzu-

nehmen. Bei den Auswirkungen auf die Einnahmen erfolgt 

eine Gegenüberstellung der Differenz des Mit-Falls und des 

Ohne-Falls entsprechend Nr. 4.1. Weitergehende Auswir-

kungen auf die Einnahmen können berücksichtigt werden, 

soweit diese im Einzelfall nachweisbar sind. Die Auswirkun-

gen auf die Kosten (Ausgaben) richten sich ebenfalls nach 

Nr. 4.1. 

4.3.2 Die Anforderungen des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 

1370/2007 werden bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren 

im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauf-

trags umgesetzt. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf das 

Erfordernis einer Trennungsrechnung gemäß Nr. 5 sowie 

die Gewährleistung eines Anreizes gemäß Nr. 7 des An-

hangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Im Hinblick auf 

die Vermeidung einer Überkompensation gilt Nr. 4.3.4; die 

Umsetzung ist im Rahmen des jeweiligen öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags zu gewährleisten. 

4.3.3 Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren werden die Anforde-

rungen des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 

wie folgt gewährleistet: 

- Die Vorgaben zur Trennungsrechnung gemäß Nr. 5 des 

Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 sind einzu-

halten.  

- Im Hinblick auf den angemessenen Gewinn nach Nr. 6 des 

Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gilt Nr. 4.3.4. 

4.3.4  Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vor-

schrift dürfen nicht zu einer Überkompensation im Sinne 

des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 führen. 

Die Vermeidung einer Überkompensation wird unter Be-

achtung der Vorgaben von Nr. 6 des Anhangs in Bezug auf 

den angemessenen Gewinn wie folgt gewährleistet: Die 

Überkompensationskontrolle ist jährlich durchzuführen. Die 

Ausgleichsleistung darf den finanziellen Nettoeffekt aus der 

Tarifanerkennung des Deutschlandtickets nicht überstei-

gen; sie ist begrenzt auf die Höhe, bei der ein angemesse-

ner Gewinn von 5 Prozent vom Umsatz für die zugrunde 

liegenden Verkehrsdienste erreicht wird. Ein höherer Ge-

winn kann im Einzelfall als angemessen akzeptiert werden, 

wenn die Verkehrsdienste in einem europaweit bekanntge-

machten Vergabeverfahren mit mehreren Bietern vergeben 

wurde und das Verkehrsunternehmen nachweist, dass es 

über die Laufzeit des öffentlichen Dienstleistungsauftrags, 

ohne Betrachtung der Corona-geprägten Jahre 2020 bis 

2022, eine höhere Umsatzrendite mit den zugrunde liegen-

den Verkehrsdiensten erzielt hat. Das Verkehrsunterneh-

men stellt die für die Beurteilung erforderlichen Daten zu 

den Kosten und Erlösen umfassend zur Verfügung und er-

möglicht so die Überprüfung des Vorliegens einer Über-

kompensation. Bei der Ermittlung des angemessenen Ge-

winns in öffentlichen Dienstleistungsaufträgen sind Kosten 

nur maximal in der Höhe berücksichtigungsfähig, die sich 

aus dem öffentlichen Dienstleistungsauftrag ergibt. Bei Be-

darf können restriktivere Regelungen für den Einzelfall ge-

troffen werden. Änderungen beim Angebot und Angebots-

unterbrechungen sind entsprechend Nr. 4.1 angemessen 

zu berücksichtigen. Die Berechnung einschließlich der Da-

tengrundlagen müssen einer Überprüfung durch den Land-

kreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim oder dessen Be-

auftragten zugänglich gemacht werden (vgl. Nr. 5.8). Zum 

Nachweis einer nicht vorhandenen Überkompensation ist 

eine unternehmensindividuelle Aufstellung über die Be-

rechnung des finanziellen Nettoeffekts aus der Erfüllung 

der Tarifpflicht im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vor-

schrift in Bezug auf das Deutschlandticket entsprechend 

Nr. 4.3.1 differenziert nach gemeinwirtschaftlichen Verkeh-

ren und eigenwirtschaftlichen Verkehren zum 31. Januar 

2026 vorzulegen. Als Ergebnis der Aufstellung ist unter Be-

rücksichtigung der Ausgleichsleistungen nach Maßgabe 

dieser allgemeinen Vorschrift die nicht erfolgte Überkom-

pensation auszuweisen. Die Richtigkeit dieser Aufstellung 

ist bezogen auf jeden bestehenden öffentlichen Dienstleis-

tungsauftrag oder jeden eigenwirtschaftlichen Verkehr von 

einem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer zu bestätigen; 

betreibt das Verkehrsunternehmen im Geltungsbereich die-

ser allgemeinen Vorschrift mehrere eigenwirtschaftliche 

Verkehre können die Nachweise gesamthaft hierfür er-

bracht werden. Sollte im Einzelfall dennoch eine Überkom-

pensation festgestellt werden, hat das Verkehrsunterneh-

men den überkompensierenden Betrag zur Vermeidung ei-

ner unzulässigen Beihilfe einschließlich Zinsen ab dem Ein-

tritt der Überkompensation zurückzuzahlen.  
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5. Darlegungs- und Nachweispflichten 

5.1 Das Verkehrsunternehmen trägt die Darlegungs- und 

Nachweispflicht für sämtliche in dieser allgemeinen Vor-

schrift geregelten Voraussetzungen und Anforderungen an 

die Gewährung der Ausgleichsleistungen. Es ist verpflich-

tet, sämtliche für die Durchführung dieser allgemeinen Vor-

schrift erforderlichen Angaben vollständig und wahrheitsge-

mäß zu machen.  

5.2 Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, jeweils bis zum 

20. eines Monats für den Vormonat alle selbst oder im Na-

men des Verkehrsunternehmen erfolgten Verkäufe des 

Deutschlandtickets einschließlich der Verkäufe des ermä-

ßigten Deutschlandtickets, wobei hier der nicht ermäßigte 

Kaufpreis anzusetzen ist, unmittelbar an die in Nr. 5.3 der 

Richtlinien Bayern 2024 benannte Clearingstelle zu mel-

den. Die Verkehrsunternehmen werden verpflichtet, die 

selbst oder im Namen des Verkehrsunternehmen erfolgten 

Verkäufe der übrigen Fahrausweise bis zum 50. Tag nach 

Ende eines Monats unmittelbar an die in Nr. 5.3 der Richt-

linien Bayern 2024 benannte Clearingstelle zu melden. Die 

Verkehrsunternehmen werden verpflichtet, die vorläufigen 

Soll-Einnahmen inklusive tariflicher Fortschreibung gemäß 

Richtlinien Bayern  2024 an die in Nr. 5.3 der Richtlinien 

Bayern 2024 benannte Clearingstellte einmalig monats-

scharf für das gesamte Jahr 2024 bis zum 20. Februar 2024 

zu melden. Die Meldung muss den von technischen Vo-

raussetzungen entsprechen, die von der in Nr. 5.3 der 

Richtlinien Bayern 2024 benannten Clearingstelle vorgege-

ben werden. (https://infoportal.mobil.nrw/koordinierungs-

rat.html). Der Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Winds-

heim erhält eine Abschrift der Meldung. Zusätzlich sind die 

Verkehrsunternehmen verpflichtet, die Meldungen an die 

benannte Clearingstelle parallel auch in das DTBY-Portal 

einzustellen. Die Meldung kann auch über einen von ihnen 

beauftragten Dritten (Dienstleister) bzw. die zuständige Ta-

riforganisation (Verbund, etc.) analog der Meldung an die 

benannte Clearingstelle erfolgen. Meldungen betreffend 

das Jahr 2024, die vor dem 1. Mai 2024 an die oben ge-

nannte Clearingstelle gesandt wurden, sind bis zum 15. Juli 

2024 in das DTBY-Portal nachzutragen. 

5.3 Für die Antragstellung des Landkreises Neustadt a.d.Aisch-

Bad Windsheim beim Freistaat Bayern am 30. September 

2024 sind von den Verkehrsunternehmen bis zum 14. Au-

gust 2024 vorzulegen: 

- Berechnungen oder eine Prognose der Höhe der voraus-

sichtlichen Ausgleichsleistungen entsprechend den im 

DTBY-Portal zur Verfügung gestellten Unterlagen und Be-

rechnungsmethode;  

- Prognosen der Verbundorganisationen über die Minderun-

gen entsprechend den im DTBY-Portal zur Verfügung ge-

stellten Unterlagen und Berechnungsmethode sowie wei-

tere begründete Unterlagen; sofern entsprechende Daten 

von der Verbundorganisation nicht rechtzeitig zur Verfü-

gung gestellt werden, hat das Verkehrsunternehmen ent-

sprechende Prognosen und begründende Daten selbst vor-

zulegen; 

- Prognose der Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets 

entsprechend den im DTBY-Portal zur Verfügung gestellten 

Unterlagen und Berechnungsmethode. Diese sind getrennt 

auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Be-

rechtigten (Auszubildende und Freiwilligendienstleistende). 

Die Studierenden sind entsprechend getrennt nach den 

einzelnen solidarischen Semestertickets und ohne (solida-

risches) Semesterticket auszuweisen. Wo möglich, sollen 

diese Prognosen von den Verbundorganisationen erstellt 

werden; 

- Prognose der tariflichen Mindereinnahmen durch das Er-

mäßigungsticket entsprechend den im DTBY-Portal zur 

Verfügung gestellten Unterlagen und Berechnungsme-

thode. Diese sind getrennt auszuweisen nach Studieren-

den sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende und 

Freiwilligendienstleistende). Die Studierenden sind ent-

sprechend getrennt nach den einzelnen solidarischen Se-

mestertickets und ohne (solidarisches) Semesterticket aus-

zuweisen. Wo möglich, sollen diese Prognosen von den 

Verbundorganisationen erstellt werden. 

5.4 Vorzulegen sind vorläufig mit dem bis dahin letztverfügba-

ren Stand bis zum 31. März 2025 [Daten für den Nachweis 

des AT gegenüber dem Freistaat Bayern bis zum 30. Juni 

2025] die nachfolgend aufgeführten Daten und Nachweise: 

- die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; 

die Tickets sind monatsscharf getrennt auszuweisen nach 

Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubil-

dende und Freiwilligendienstleistende); die Angaben zu 

den Studierenden sind getrennt nach den vorhandenen ein-

zelnen Hochschulen mit (solidarischen) Semestertickets 

und ohne (solidarisches) Semesterticket darzustellen; 

Auf Anforderung sind die jeweils zugrundeliegenden Daten und 

Berechnungen offenzulegen.  

5.5 Vorzulegen sind endgültig bis zum 31. Januar 2026 [Daten 

für den Nachweis des AT gegenüber dem Freistaat Bayern 

bis zum 31. März 2026] die nachfolgend aufgeführten Da-

ten und Nachweise. Auf Anforderung sind die zugrundelie-

genden Daten und Berechnungen offenzulegen. Soweit be-

zogen auf die Vorlage der endgültigen Daten und Nach-

weise das endgültige Ergebnis der jeweiligen Einnahmen-

aufteilung maßgeblich ist, dies jedoch zum 31. Januar 2026 

noch nicht vorliegt, wird der zu diesem Zeitpunkt letztver-

fügbare Stand der Einnahmenaufteilung (jedoch nicht älter 

als einen Monat) zugrunde gelegt; eine spätere Korrektur 

findet ungeachtet der Pflicht zum Nachreichen von Testa-

ten nicht statt. 

5.5.1 Für den Referenzzeitraum von Januar 2019 bis Dezember 

2019 sind die nachfolgenden Daten und Nachweise vorzu-

legen: 

- die Fahrgeldeinnahmen in diesem Zeitraum für jeden Tarif-

bereich (Verbundtarife, Übergangstarife, landesweite Ta-

rife, Haustarife), in dem das Verkehrsunternehmen tätig ist; 

- die für den jeweiligen Monat dem Verkehrsunternehmen 

zugeordneten Fahrausweise und Erlöse differenziert nach 

der jeweiligen Kartenart und Preisstufe sowie die Höhe des 

Tarifs. Zusätzlich anzugeben ist der Umfang der Betriebs-

leistungen im Referenzzeitraum von Januar 2019 bis De-

zember 2019 in Soll-Fahrplan-Kilometern; 

- Bestätigungen der Verbundorganisationen über die aufge-

teilten Einnahmen im Kalenderjahr 2019 und die Einnah-

menaufteilung sowohl für die hochgerechneten als auch für 

die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen; hinzuzufügen sind 

auch betragsmäßige Erlösminderungen aus Vertriebsprovi-

sionen. 

5.5.2 Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeit-

raum Januar 2024 bis Dezember 2024 hochgerechneten 

tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen sind vorzulegen: 
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- für die im Referenzzeitraum (Nr. 5.5.1) bestehenden Kar-

tenarten und Preisstufen die jeweilige Höhe des Tarifs;  

- soweit sich in Einzelfällen keine entsprechenden Referenz-

preise zuordnen lassen oder es sich um stückzahlunabhän-

gige Pauschalangebote handelt: die mittels der aus der Be-

rechnung nach Nr. 4.3.1.1 Satz 1 der Richtlinien Bayern 

2024 abgeleiteten durchschnittlichen prozentualen Tarifan-

passung hochgerechneten Höhe des jeweiligen rechneri-

schen Tarifs; 

- die Anzahl der Abonnentinnen und Abonnenten im April 

2023 und im Januar 2025; 

- der Umfang der Betriebsleistungen in Soll-Fahrzeug-, Wa-

gen-, bzw. Zug-Kilometern für die Zeit im Kalenderjahr 2024 

und das Verhältnis zum Referenzzeitraum des Kalender-

jahres 2019.  

5.5.3 Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichsleis-

tungen sind bezogen auf das Kalenderjahr 2024 vorzule-

gen: 

- die ermittelten anzusetzenden tatsächlichen Fahrgeldein-

nahmen der Monate Januar 2024 bis Dezember 2024; 

- die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; 

die Tickets sind getrennt auszuweisen nach Studierenden 

sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende und Frei-

willigendienstleistende); die Angaben zu den Studierenden 

sind getrennt nach den einzelnen solidarischen Semester-

tickets und ohne Semesterticket darzustellen; 

- Bestätigung der Verbundorganisationen zum Ergebnis der 

Einnahmenaufteilung; auf Anforderung sind diese auch für 

die Vorjahre vorzulegen; 

- die jeweils maßgeblichen Regelungen oder Vereinbarun-

gen zur Durchführung der Einnahmenaufteilung für die Ta-

rife, die das Verkehrsunternehmen anwendet oder aner-

kennt; auf Anforderung sind diese auch für die Vorjahre vor-

zulegen; 

- Nachweise über die erzielten Einnahmen und Erlöse sowie 

zur Einnahmenaufteilung bei Gemeinschaftstarifen ein-

schließlich der Zuordnung zum jeweils für den öffentlichen 

Dienstleistungsauftrag oder den eigenwirtschaftlichen Ver-

kehr maßgeblichen Zuständigkeitsgebiet für die Monate Ja-

nuar 2024 bis Dezember 2024; sollte der Nachweis nicht 

fristgerecht vorliegen, ist zunächst eine vorläufige Beschei-

nigung des jeweiligen Verbundes über die Einnahmenzu-

scheidung beizubringen; der Nachweis ist in diesem Fall 

schnellstmöglich nachzureichen; 

- soweit Nr. 4.3.1.1 Satz 6 der Richtlinien Bayern 2024 (Ta-

rifdeckel) Anwendung findet, ist eine transparente Überlei-

tungsrechnung der Soll- und Ist-Einnahmen vorzulegen; 

- die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; 

die Tickets sind monatsscharf getrennt auszuweisen nach 

Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubil-

dende und Freiwilligendienstleistende); die Angaben zu 

den Studierenden sind getrennt nach den einzelnen Hoch-

schulen mit (solidarischen) Semestertickets und ohne Se-

mesterticket darzustellen; 

- Nachweise über die im Zusammenhang mit der Anerken-

nung des Deutschlandtickets entstandenen (Mehr-)Kosten, 

soweit diese nach Maßgabe der Richtlinien Bayern 2024 

ausgeglichen werden; 

- Nachweise über positive oder negative Effekte hinsichtlich 

der Ausgleichszahlungen auf Grundlage der §§ 228 ff. SGB 

IX; 

- Nachweise über Minderungen anderer Ausgleichsleistun-

gen aus allgemeinen Vorschriften; 

- Nachweise über positive und negative Effekte für das Ver-

kehrsunternehmen in Bezug auf Vertriebsprovisionen, die 

sich aus der Anerkennung des Deutschlandtickets für die 

Monate Januar 2024 bis Dezember 2024 ergeben; 

- Bestätigungen der Verbundorganisationen über die be-

tragsmäßigen Erlösminderungen aus Vertriebsprovisionen 

oder Einsparungen von Vertriebsprovisionen. 

5.5.4 Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichsleis-

tungen sind bezogen auf die gesamte Laufzeit des öffentli-

chen Dienstleistungsauftrags oder die gesamte Laufzeit der 

einem eigenwirtschaftlichen Verkehr zugrunde liegenden 

Liniengenehmigungen vorzulegen:  

- vollständige Angaben über die durch das Verkehrsunter-

nehmen verkauften Tarife und Tickets (kassentechnische 

Einnahmen) jeweils differenziert nach Kalendermonaten 

und allen Kartenarten und Preisstufen einschließlich der 

Höhe der Tarife und der Stückzahlen jeweils für die Tarife, 

die das Verkehrsunternehmen anwendet; 

- vollständige Angaben über die durch das Verkehrsunter-

nehmen erzielten Fahrgelderlöse differenziert nach Kalen-

dermonaten und allen Kartenarten und Preisstufen ein-

schließlich der Höhe der Tarife und der Stückzahlen jeweils 

für die Tarife, die das Verkehrsunternehmen anwendet o-

der anerkennt; maßgeblich sind bei Gemeinschaftstarifen, 

vorbehaltlich der nachfolgenden Regelung, die endgültigen 

Ansprüche des Verkehrsunternehmens nach Maßgabe der 

Einnahmenaufteilungen; 

- vollständige Angaben zur jeweiligen Ergiebigkeit (Euro je 

Personenkilometer und Tarifsorte) und Verkehrsleistung 

(Reiseweiten, Gesamtnachfrage in Personen und Perso-

nenkilometern), soweit diese Daten im Rahmen der jeweili-

gen Einnahmenaufteilung zu Grunde gelegt werden; 

- Nachweis über weitere Tarifvorgaben und deren tarifliche 

Auswirkungen (Mindereinnahmen) einschließlich der hier-

für gewährten Ausgleichsleistungen; diese sind von den ta-

riflichen Auswirkungen (Mindereinnahmen) des Deutsch-

landtickets und den hierfür gewährten Ausgleichsleistun-

gen nachvollziehbar abzugrenzen, sodass ein doppelter 

Ausgleich ausgeschlossen ist; 

- Nachweis der nicht vorhandenen Überkompensation ge-

mäß Nr. 4.3.4 einschließlich Bestätigung der Einhaltung 

der im Rahmen dieser allgemeinen Vorschrift geregelten 

Anforderungen sowie der korrekten Ermittlung und sachli-

chen Richtigkeit der Daten; 

- Bestätigung der Richtigkeit der gemachten Angaben und 

vorgelegten Daten. 

5.6 Der Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim kann 

vom Verkehrsunternehmen die Vorlage weiterer Angaben 

und Nachweise verlangen, soweit dies zur Erfüllung der 

Nachweispflichten nach den Richtlinien Bayern 2024 oder 

insbesondere aufgrund von Rechtsvorschriften sowie An-

forderungen der EU-Kommission oder des Obersten Rech-

nungshofes erforderlich ist. Werden die unter Nrn. 5.2 bis 

5.5 genannten sowie darüber hinaus die gemäß Satz 1 ge-
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forderten Unterlagen und Nachweise nicht fristgerecht vor-

gelegt, kann die Ausgleichsleistung für das das jeweils ab-

zurechnende Jahr ganz oder teilweise versagt werden. Be-

reits geleistete Abschlagszahlungen sind insoweit zurück-

zuzahlen. 

5.7 Die Darlegungs- und Nachweisführung erfolgt bei gemein-

wirtschaftlichen Verkehren unter Beachtung der vorstehen-

den Grundsätze auf Basis des jeweils geltenden öffentli-

chen Dienstleistungsauftrags nach Maßgabe der dortigen 

Regelungen. Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren können 

in der Umsetzungsvereinbarung ergänzende Regelungen 

zur Darlegungs- und Nachweisführung getroffen werden. 

Im Einzelfall können bei Bedarf Abweichungen oder Kon-

kretisierungen zu den im Rahmen dieser allgemeinen Vor-

schrift geregelten Nachweispflichten geregelt werden. 

5.8 Der Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim kann die 

von dem Verkehrsunternehmen nach Maßgabe dieser all-

gemeinen Vorschrift beizubringenden Daten, Nachweise, 

Kalkulationen, Testate oder ähnliches selbst oder durch ei-

nen von ihm bestimmten, zur Verschwiegenheit verpflichte-

ten Dritten prüfen lassen. Das Verkehrsunternehmen ist 

verpflichtet, auf entsprechendes Verlangen Einblick in die 

hierfür notwendigen Unterlagen zu gewähren.  

5.9 Im Hinblick auf die Übermittlung und Verarbeitung von Be-

triebs-, Geschäfts- sowie ggf. personenbezogenen Daten 

werden die jeweils geltenden rechtlichen Vorgaben beach-

tet. Sofern die jeweils geltenden Richtlinien Deutschlandti-

cket diesbezüglich weitergehende Vorgaben trifft, werden 

diese ebenfalls umgesetzt. Bei Bedarf werden hierzu ent-

sprechende Vereinbarungen zwischen Verkehrsunterneh-

men und dem Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Winds-

heim getroffen. Gleiches gilt in Bezug auf die Aufbewah-

rung der zugrunde liegenden Unterlagen und Daten sowie 

für die hierfür geltenden Fristen. 

6. Abwicklung der Ausgleichsleistungen, Abschlagszahlungen 

6.1 Soweit im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleis-

tungsauftrags oder der Umsetzvereinbarung nichts Abwei-

chendes geregelt wird, gewährt die zuständige Behörde 

dem Verkehrsunternehmen auf Antrag Abschlagszahlun-

gen gemäß Nr. 6.2 und Nr. 6.3. 

6.2 Die Verkehrsunternehmen erhalten für die Monate Januar 

2024 bis April 2024 auf Antrag eine erste Abschlagszahlung 

in Höhe von 50 Prozent der für das Jahr 2023 vorläufig ge-

währten Ausgleichsleistungen. Der Antrag auf die erste Ab-

schlagszahlung ist bis zum 19. Februar 2024 über das 

DTBY-Portal zu stellen. Für die Monate Mai bis August 

2024 erhalten die Verkehrsunternehmen auf Antrag eine 

zweite Abschlagszahlung entsprechend dem für den Zeit-

raum Mai bis August 2024 gemäß den Vorgaben des 

DTBY-Portals prognostizierten Ausgleichsbedarf für das 

Jahr 2024. Der Antrag auf zweite Abschlagszahlung ist bis 

zum 15. April 2024 über das DTBY-Portal an den Aufga-

benträger zu stellen. Eine dritte Abschlagszahlung für die 

Monate September bis Dezember 2024 wird auf Antrag ent-

sprechend dem voraussichtlichen Bedarf gewährt. Der An-

trag ist bis zum 15. Juli 2024 über das DTBY-Portal an den 

Aufgabenträger zu stellen. Die Vorgaben zur konkreten Er-

mittlung des voraussichtlichen Bedarfs und die konkrete 

Abwicklung der dritten Abschlagszahlung richtet sich nach 

den entsprechenden, durch das Staatsministerium für 

Wohnen, Bau und Verkehr festzulegenden Vorgaben im 

DTBY-Portal. Der Betreiber des DTBY-Portals ist als daten-

schutzrechtlich Verantwortlicher zur Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten berechtigt, soweit dies zur Abwick-

lung der Leistungen erforderlich ist.  

6.3 Zusätzlich zu den Abschlagszahlungen gemäß Nr. 6.2 ge-

währt der Aufgabenträger Neustadt a.d.Aisch-Bad Winds-

heim Abschlagszahlungen auf die Ausgleichsleistungen für 

die Mindereinnahmen aus dem Ermäßigungsticket wie 

folgt: Jeweils zum 15. des auf die Gültigkeit des jeweils aus-

gegebenen Tickets folgenden Monats können Abschlags-

zahlungen über das DTBY-Portal beantragt werden. Hierzu 

ist dort die Anzahl der jeweils ausgegebenen, gültigen Er-

mäßigungstickets zu melden. Die Höhe der Abschlagszah-

lung beträgt je gemeldeten verkauften Ermäßigungsticket 

20 Euro. Das Verkehrsunternehmen kann sich zu der An-

tragsstellung auch eines Dienstleisters bedienen. Der Be-

treiber des DTBY-Portals ist als datenschutzrechtlich Ver-

antwortlicher zur Verarbeitung personenbezogener Daten 

berechtigt, soweit dies zur Abwicklung der Leistungen er-

forderlich ist.  

6.4 Die endgültige Ermittlung der Ausgleichsleistungen nach 

Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift erfolgt unter Be-

rücksichtigung der Abschlagszahlungen nach den Nrn. 6.2 

und 6.3. Die endgültige Ermittlung der Ausgleichsleistun-

gen beinhaltet auch eine Regelung zu Nachzahlungen und 

zum Umgang mit Überzahlungen (Rückerstattung oder 

Verrechnung) einschließlich etwaiger Verzinsungen.  

7. Veröffentlichung nach Art. 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) 

Nr. 1370/2007 

7.1 Der Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim ist über 

die auf Grundlage dieser allgemeinen Vorschrift gewährten 

Ausgleichsleistungen berichtspflichtig gemäß Artikel 7 Ab-

satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Soweit ein öf-

fentlicher Dienstleistungsauftrag besteht, sind die Aus-

gleichsleistungen nach Maßgabe dieser allgemeinen Vor-

schrift Bestandteil der Ausgleichsleistungen auf Grundlage 

des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungsauftrags; sie 

werden somit gesamthaft zusammen mit den Ausgleichs-

leistungen dieses öffentlichen Dienstleistungsauftrags im 

Rahmen des Berichts nach Artikel 7 Absatz 1 der Verord-

nung (EG) Nr. 1370/2007 dargestellt.  

7.2 Sofern dies für die Gewährleistung der Berichtspflicht nach 

Artikel 7 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 

1370/2007 erforderlich ist, können Daten, die im Zusam-

menhang mit dieser allgemeinen Vorschrift stehen, auch 

nachträglich von den Verkehrsunternehmen eingefordert 

werden. Verkehrsunternehmen, denen ein Ausgleich auf-

grund dieser allgemeinen Vorschrift gewährt wird, können 

sich insoweit nicht auf Vertraulichkeit bzw. die Geheimhal-

tung der von ihnen gemachten Angaben berufen. 

8. Inkrafttreten und Geltungsdauer; Außerkrafttreten 

8.1 Diese allgemeine Vorschrift in Form einer Allgemeinverfü-

gung tritt am Tag nach der Bekanntmachung im Amtsblatt 

des Landkreises Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim in 

Kraft (Art. 41 Abs. 4 Satz 4 i. V. m Art. 44 Abs. 1 Bayeri-

sches Verwaltungsverfahrensgesetz). Die Verpflichtung 

nach Nr.2 tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 
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8.2 Diese allgemeine Vorschrift tritt mit Ablauf des 31. Dezem-

ber 2024 außer Kraft. Die Abwicklung des Verfahrens über 

die Gewährung von Ausgleichsleistungen für das Kalender-

jahr 2024 wird auch nach dem Außerkrafttreten gemäß 

Satz 1 nach den Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift 

zu Ende geführt (insbesondere Erfüllung sämtlicher Nach-

weispflichten durch die Verkehrsunternehmen und Durch-

führung der Schlussabrechnung). Die allgemeine Vorschrift 

in Form einer Allgemeinverfügung kann durch eine Ände-

rungs-Allgemeinverfügung verlängert, geändert oder auf-

gehoben werden.  

8.3 Der Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim kann die 

allgemeine Vorschrift und die damit verbundene Pflicht zur 

Anerkennung des Deutschlandtickets  außer Kraft setzen 

insbesondere wenn der Bund oder der Freistaat Bayern 

keine ausreichende Unterstützung des Deutschlandtickets 

mehr sicherstellen, um die auf Basis der allgemeinen Vor-

schrift bestehenden Ausgleichsansprüche vollumfänglich 

zu befriedigen. Dies gilt insbesondere für ein Außerkraftset-

zen zum 30. April 2024, wenn bis dahin keine Einigung zur 

auskömmlichen Finanzierung für das Jahr 2024 erfolgt ist. 

Im Falle eines vorzeitigen Außerkraftsetzens entfällt der 

Ausgleichsanspruch mit Wirkung für die Zukunft; ein ange-

messener Vorlauf ist zu gewährleisten.  

Anlagen 
Anlage 1 Besondere Bestimmungen zum bayerischen er-

mäßigten Deutschlandticket für Auszubildende, 
Studierende und Freiwilligendienstleistende (Er-
mäßigungsticket) für das Jahr 2024  

Anlage 2 Richtlinien über die Gewährung von Billigkeits-
leistungen zum Ausgleich nicht gedeckter Aus-
gaben im öffentlichen Personennahverkehr im 
Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im 
Jahr 2024 im Freistaat Bayern (Richtlinien 
Deutschlandticket ÖPNV Bayern 2024) vom 22. 
Januar 2024 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats  

nach Bekanntgabe Klage bei dem örtlich zuständigen Bayeri-

schen Verwaltungsgericht erhoben werden. 

Örtlich zuständig ist das Bayerische Verwaltungsgericht, in des-

sen Bezirk der Kläger seinen Sitz oder Wohnsitz hat: 

- Regierungsbezirk Oberbayern: Verwaltungsgericht München in  

80335 München, Bayerstraße 30, 

- Regierungsbezirke Niederbayern und Oberpfalz: Verwaltungs-

gericht Regensburg in 93047 Regensburg, Haidplatz 1, 

- Regierungsbezirk Oberfranken: Verwaltungsgericht Bayreuth in  

95444 Bayreuth, Friedrichstraße 16, 

- Regierungsbezirk Unterfranken: Verwaltungsgericht Würzburg  

in 97082 Würzburg, Burkarderstraße 26, 

- Regierungsbezirk Mittelfranken: Verwaltungsgericht Ansbach in  

91522 Ansbach, Promenade 24-28, 

- Regierungsbezirk Schwaben: Verwaltungsgericht Augsburg in  

86152 Augsburg, Kornhausgasse 4. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

Für Kläger ohne Sitz oder Wohnsitz im Freistaat Bayern ist das  

Verwaltungsgericht München in 80335 München, Bayerstraße 30,  

örtlich zuständig. 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift  

oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen  

Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher  

E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wir-

kungen! 

Ab 1. Januar 2022 muss der in § 55d VwGO (Verwaltungsge-

richtsordnung) genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich  

elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-

tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr  

fällig. 

Neustadt a.d.Aisch, 01.03.2024 

Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 

gez. Weiß, Landrat 

_________________________ 
1 VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES vom 23. Oktober 2007 über öf-
fentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und 
zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) 
Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315/1) in der Fassung der Verord-
nung (EU) 2016/2338 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES vom 14. Dezember 2016 zur Änderung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1370/2007 hinsichtlich der Öffnung des Marktes 
für inländische Schienenpersonenverkehrsdienste (ABl. L 354/22). 
 
Anlage 1 
Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermäßigten 

Deutschlandticket für Auszubildende, Studierende und Freiwilli-

gendienstleistende (Ermäßigungsticket) für das Jahr  2024   

 

Vorbemerkung:   

Änderungen gegenüber. Stand vom 07. Juli 2023 – folgende Re-

gelungen, die sich auf die  

• Einführungsphase beziehen, wurden gestrichen:   

• Startzeitpunkt (eh. Ziff. 4)  

• Besondere Bestimmungen zur Bezugsberechtigung für Stu-

dierende, Ende der Bezugsberechtigung (eh. Ziff. 6.2)   

• Möglichkeit der erstmaligen Prüfung der Berechtigung inner-

halb von 3 Monaten (eh. Ziff. 7.1 und 7.2, Satz 2)   

• Ausgleich bei nachträglich durchgeführten Berechtigungsprü-

fungen (eh. Ziff. 7.3, Absatz 2)   

• Erstattung gegenüber Berechtigten in der Einführungsphase 

(eh. Ziff. 7.4)  

1 Geltung der Tarifbestimmungen des Deutschlandtickets   

Für das Ermäßigungsticket gelten die bundesweiten Tarifbestim-

mungen des Deutschlandtickets in der jeweils geltenden Fassung  

(https://infoportal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html). Dies umfasst 

insbesondere die monatliche Kündbarkeit und den digitalen Ver-

trieb.   

 

2 Definition Ermäßigungsticket   

Das Ermäßigungsticket als Tarifangebot für Auszubildende, Stu-

dierende und Freiwilligendienstleistende im Freistaat Bayern ist 

eine beim Erwerb rabattierte Version des Deutschlandtickets.Das 

Ermäßigungsticket ist um 20 Euro gegenüber dem regulären 

Deutschlandticket rabattiert. Der Ermäßigungsbetrag wird vom 

Freistaat Bayern finanziert.   

 

3 Berechtigtenkreis   

3.1 Folgende Gruppen sind zum Erwerb des Ermäßigungstickets 

berechtigt:   

a) Auszubildende (zur Definition siehe 3.2),  

b) Studierende (zur Definition siehe 3.3),  

c) Freiwilligendienstleistende (zur Definition siehe 3.4).  

 

3.2 Als Auszubildende werden definiert:   

• Auszubildende mit einem Berufsausbildungsvertrag nach § 10 

Abs. 1  

Berufsbildungsgesetz (BBiG) und vergleichbare Fälle. Dies 

umfasst Menschen mit Behinderung und Menschen, die von 

einer Behinderung bedroht sind, die eine Ausbildung im Rah-
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men eines Berufsbildungswerkes absolvieren. Den Auszubil-

denden mit Vertrag nach § 10 Abs. 1 BBiG sind vergleichbar 

die Teilnehmenden an Vorschaltmaßnahmen der arbeitswelt-

bezogenen Jugendsozialarbeit in Jugendwerkstätten in Vor-

bereitung auf eine Ausbildung.   

• Schülerinnen und Schüler an einer Berufsschule/-fachschule 

gemäß Art. 11, 13 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- 

und Unterrichtswesen (BayEUG). Dem vergleichbar sind 

Schülerinnen und Schüler am Lehrgang geprüfte agrartechni-

sche Assistentinnen und Assistenten nach der Lehrgangsord-

nung für staatlich geprüfte agrartechnische Assistentinnen 

und Assistenten.   

• Schülerinnen und Schüler des Staatsinstituts für die Ausbil-

dung von Fachlehrern und des Staatsinstituts für die Ausbil-

dung von Förderlehrern gemäß Art. 120 BayEUG (in Verbin-

dung mit Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 

die Erste Lehramtsprüfungvon Fachlehrkräften beziehungs-

weise Studienordnung für das Staatsinstitut für die Ausbildung 

von Förderlehrern).   

• Auszubildende an der Fachschule nach Art. 15 BayEUG.  

• Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikati-

onsebene I und II in der Ausbildungszeit nach Art. 8 Abs. 2 

Satz 1 Nrn. 1 bis 2 Leistungslaufbahngesetz (LlbG).   

Auszubildende neuer Ausbildungsrichtungen können künftig als 

bezugsberechtigte Auszubildende anerkannt werden, soweit 

diese mit den oben genannten Personengruppen vergleichbar 

sind.   

Für die örtliche Berechtigung muss der gemeldete Hauptwohnsitz 

oder der Schulort in  

Bayern liegen.   

 

3.3 Als Studierende werden definiert:   

Studierende an Hochschulen nach Art. 1 Abs. 2 und 3 Bayeri-

sches  Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG)   

• Studierende einer sonstigen Einrichtung im Sinne von Art. 

112 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 BayHIG   

• Studierende an der Fachakademie nach Art. 17 BayEUG  

• Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikati-

onsebene III in der Ausbildungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 3 LlbG und vergleichbare Studierende, welche die Qualifi-

kation für eine Fachlaufbahn außerhalb eines Beamtenver-

hältnisses erwerben (zum Beispiel Studierende im Sinne des 

Art. 17 Abs. 1 Satz 2 Gesetz über die Hochschule für den öf-

fentlichen Dienst).   

Studierende neuer Einrichtungen können künftig als bezugsbe-

rechtigte Studierende anerkannt werden, soweit diese mit den 

oben genannten Personengruppen vergleichbar sind.   

 

Maßgeblich für den Erwerb ist der Studienort in Bayern.   

 

Verkehrsunternehmen können auch Studierenden mit Haupt-

wohnsitz in Bayern an den am gemeinsamen Semesterticket be-

teiligten Hochschulen den Erwerb des Ermäßigungstickets er-

möglichen, wenn alle der im Folgenden aufgeführten Vorausset-

zungen erfüllt sind:   

• Der Studienort des Studierenden liegt nicht in Bayern, aber in-

nerhalb Deutschlands in einem bundesländerübergreifenden 

lokalen Verkehrsverbund mit einem gemeinsamen Semester-

ticket für die bayerischen und außerbayerischen Hochschu-

len.   

• Der Verkehrsverbund umfasst auch bayerische Kommunen.  

• Im Bundesland des Studienortes gibt es für den Studierenden 

kein Angebot für ein ermäßigtes Deutschlandticket für Studie-

rende.   

3.4 Als Freiwilligendienstleistende gelten:   

• Bundesfreiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz über den 

Bundesfreiwilligendienst  

und   

• Freiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz zur Förderung 

von Jugendfreiwilligendiensten (Freiwilliges soziales 

Jahr/Freiwilliges ökologisches Jahr, et cetera)   

mit gemeldetem Hauptwohnsitz oder Dienstort in Bayern.   

 

4 Zeitliche Berechtigung zum Neubezug   

Ein Neubezug des Ermäßigungstickets (durch Neuabschluss 

bzw. Wiederaufleben eines Abo-Vertrags) ist, solange keine tag-

genaue Gültigkeit des Deutschlandtickets gegeben ist, für all jene 

gesamten Monatszeiträume möglich, in denen mindestens zehn 

Kalendertage im nachgewiesenen Berechtigungszeitraum (Se-

mester, Ausbildungsjahr, Dienstzeitraum etc.) liegen.   

 

5 Besondere Bestimmungen zur Bezugsberechtigung für 

Studierende   

Der Gesamtpreis für das Ermäßigungsticket inklusive des geleis-

teten Beitrages für ein vor Ort bestehendes solidarisches Semes-

terticket (sofern vorhanden) liegt 20 Euro unter dem jeweils aktu-

ellen Preis des regulären Deutschlandtickets. Beim Erwerb durch 

Studierende, deren Studierendenwerk für sie ein verpflichtendes 

solidarisches Semesterticket vereinbart hat, ist von den Vertriebs-

stellen des Ermäßigungstickets (z.B. Verkehrsunternehmen bzw.  

sonstige für den Vertrieb verantwortlichen Stellen wie z. B. Ver-

bundorganisationen oder Vertriebsdienstleister) der durch den 

Studierenden geleistete Solidarbeitrag für ein Semesterticket mit 

einem Sechstel beim Bezugspreis des Ermäßigungstickets mo-

natlich anzurechnen.   

 

6 Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungsti-

ckets   

6.1 Berechtigungsprüfung für Auszubildende und Freiwilligen-

dienstleistende   

Die Berechtigung für den Erwerb des Ermäßigungstickets ist 

beim erstmaligen Erwerb und danach spätestens nach Ablauf 

von jeweils 12 Monaten durch ein geeignetes Verfahren durch die 

Vertriebsstelle des Ermäßigungstickets zu prüfen. Die Berechti-

gungsprüfung soll auch unterjährig durchgeführt werden können; 

das Prüfungsergebnis gilt jeweils für 12 Monate, maximal jedoch 

bis zum Ablauf der Ausbildungs-/Dienstzeit. Die Vertriebsstelle  

kann auch kürzere Fristen vorsehen. Hierbei ist primär ein vom 

Freistaat Bayern bereitgestelltes, einheitliches Formular als Be-

rechtigungsnachweis zu nutzen. Das genaue Verfahren sowie 

mögliche Alternativen werden im Anhang „Regelungen zur Be-

rechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets“ defi-

niert.   

 

6.2 Berechtigungsprüfung für Studierende   

Die Berechtigung für den Erwerb des Ermäßigungstickets ist 

beim erstmaligen Erwerb und danach mindestens zu Beginn je-

des Semesters zu prüfen. Hierbei sollte ein elektronischer  Da-

tenabgleich mit der jeweiligen Hochschule (sogenanntes „Shibbo-

leth-Verfahren“) genutzt werden. Das genaue Verfahren sowie 

mögliche Alternativen werden im Anhang „Regelungen zur Be-

rechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets“ defi-

niert. Für Trimester gilt sinngemäß dasselbe wie für Semester.   

 

6.3 Behandlung von Ermäßigungstickets im Ausgleichsverfahren   

Wenn die Vertriebsstelle die Kriterien der Berechtigungsprüfung 

gemäß Ziffer 6.1 bei Auszubildenden und Freiwilligendienstleis-

tenden und Ziffer 6.2 bei Studierenden sowie die im Anhang „Re-

gelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßi-

gungstickets“ definierten Kriterien eingehalten hat, werden vom 
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Freistaat Bayern auch ohne gültigen Berechtigungsnachweis 

ausgegebene Ermäßigungstickets im Rahmen des Ausgleichsan-

spruchs akzeptiert.   

Ergibt eine nachträglich durchgeführte Berechtigungsprüfung, 

dass im bereits vergangenen Bezugszeitraum keine Berechti-

gung für einen Erwerb des Ermäßigungstickets bestand, dann  

muss die Vertriebsstelle das Abonnement entweder als reguläres 

Deutschlandticket ohne Ermäßigung fortführen und den hierfür je-

weils aktuell geltenden monatlichen Preis erheben, oder das 

Abonnement kündigen.   

 

Anhang: Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb 

des Ermäßigungstickets 

 

Anlage 2 siehe Anhang. 

 
LkrABl. Nr. 8/2024 

_____________________ 
 

R E G I O N A L E R  P L A N U N G S V E R B A N D  

W E S T M I T T E L F R A N K E N  
31. Änderung des Regionalplans –  

Bekanntmachung über die Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
31. Änderung des Regionalplans der Region Westmittelfran-
ken (8) - Teilkapitel 6.2.2  
Windenergie  
Bekanntmachung über die Öffentlichkeitsbeteiligung  
 
Gemäß Art. 16 Abs. 3 Satz 2 des Bayerischen Landesplanungs-
gesetzes (BayLplG) vom 25.06.2012 (GVBl. S. 254), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 23.12.2020 (GVBI. S. 675) i.V.m. § 9 Ab-
satz 2 Satz 3 Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22.12.2008, zu-
letzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änd. des Raumord-
nungsG und anderer Vorschriften vom 22.03.2023 (BGBl.  
2023 I Nr. 88), wird Folgendes bekannt gemacht:  
 
Der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbands West-
mittelfranken (8) hat am 09.04.2024 die Einleitung des Beteili-
gungsverfahrens zur 31. Änderung des Regionalplans (inhaltliche 
Fortschreibung der Teilkapitel 6.2.2 Windenergie) beschlossen. 
Hierzu ist der Entwurf der Regionalplanänderung gemäß Art. 16 
Abs. 3 Satz 1 BayLplG i.V.m. § 9 Abs. 2 Satz 4 und Satz 5 ROG 
bei der Regierung von Mittelfranken (Höhere Landesplanungsbe-
hörde) sowie den Landratsämtern und den kreisfreien Städten des 
Regionalen Planungsverbands für einen Zeitraum von mindestens 
einem Monat auszulegen.  
 
Beim Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim liegt der 
gesamte Entwurf der Regionalplanänderung vom 06.05.2024 bis 
einschließlich 28.06.2024 zur Einsicht für jedermann bei folgender 
Stelle aus:  
Konrad-Adenauer-Str. 1, 91413 Neustadt a.d.Aisch,  
Zimmer Nr. A 222  
Die Unterlagen können Montag und Mittwoch, jeweils von 8:00 bis 
12:00 Uhr, Dienstag und Donnerstag, jeweils von 8:00 bis 16:00 
Uhr eingesehen werden.  
 
Gleichzeitig kann der Entwurf im Internet unter den Adressen  
www.region-westmittelfranken.de/ unter „Regionalplan-Änderun-
gen“ und  www.regierung.mittelfranken.bayern.de unter „Aktuelle 
Themen“  
eingesehen werden.   
 
Bis zum Ablauf der Auslegungsfrist wird Gelegenheit zur schriftli-
chen oder elektronischen Äußerung gegenüber dem Regionalen 
Planungsverband Westmittelfranken, Crailsheimstraße 1, 91522 
Ansbach oder unter rpv@landratsamt-ansbach.de gegeben. Nach 
Ablauf dieser Frist sind gem. Art. 16 Abs. 2 Satz 4 BayLplG alle 
Äußerungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privat-
rechtlichen Titeln beruhen.  

 
Informationen zum Schutz personenbezogener Daten bei der Ver-
arbeitung durch den Regionalen Planungsverband Westmittelfran-
ken finden sich auf der Internetseite des Planungsverbands 
(www.region-westmittelfranken.de/) unter Regionalplan – Regio-
nalplan-Änderungen – 31. Änderung – Datenschutzhinweis.  
 

Ansbach, den 09.04.2024 
gez. Dr. Jürgen Ludwig, Landrat 

Verbandsvorsitzender des Regionalen  
Planungsverbandes Westmittelfranken 

 
LkrABl. Nr. 8/2024 

_____________________ 
 

S P A R K A S S E  I M  L A N D K R E I S  
N E U S T A D T  A . D . A I S C H - B A D  W I N D S H E I M   

Aufgebotsverfahren 
 

Die Sparkassenbücher Nr. 3000016836 und Nr. 3000266555 sind 
in Verlust geraten. Sie werden hiermit aufgeboten. Der Inhaber der 
Sparkassenbücher wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage 
der Urkunden binnen einer Frist von drei Monaten bei der Spar-
kasse anzumelden, anderenfalls die Sparkassenbücher für kraftlos 
erklärt werden. Im übrigen verweisen wir auf den Aushang bei der 
Sparkasse Neustadt a.d.Aisch, Sparkassenplatz 1. 
         

Neustadt a.d.Aisch, 22.03.2024 
gez. Berger, Sparkassendirektor 

 
LkrABl. Nr. 8/2024 

_____________________ 
 

S P A R K A S S E  I M  L A N D K R E I S  
N E U S T A D T  A . D . A I S C H - B A D  W I N D S H E I M   

Aufgebotsverfahren 
 

Das Sparkassenbuch Nr. 3000035596 ist in Verlust geraten. 
Es wird hiermit aufgeboten. Der Inhaber des Sparkassenbuches 
wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage der Urkunde binnen 
einer Frist vondrei Monaten bei der Sparkasse anzumelden, ande-
renfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. Im übrigen 
verweisen wir auf den Aushang bei der Sparkasse Neustadt 
a.d.Aisch, Sparkassenplatz 1. 
      

Neustadt a.d.Aisch, 27.03.2024 
gez. Berger, Sparkassendirektor 

 
LkrABl. Nr. 8/2024 

_____________________ 
 

S P A R K A S S E  I M  L A N D K R E I S  
N E U S T A D T  A . D . A I S C H - B A D  W I N D S H E I M   

Aufgebotsverfahren 
 

Das Sparkassenbuch Nr. 3005175355 (1175355) ist in Verlust ge-
raten. Es wird hiermit aufgeboten. Der Inhaber des Sparkassenbu-
ches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage der Urkunde 
binnen einer Frist von drei Monaten bei der Sparkasse anzumel-
den, anderenfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. Im 
übrigen verweisen wir auf den Aushang bei der Sparkasse Neu-
stadt a.d.Aisch, Sparkassenplatz 1. 
      

Neustadt a.d.Aisch, 27.03.2024 
gez. Berger, Sparkassendirektor 

 
LkrABl. Nr. 8/2024 

_____________________ 
 
 

 
  

Erscheinung: etwa 24 Ausgaben pro Jahr | Das Kreisamtsblatt steht zum Download auf www.kreis-nea.de zur Verfügung, wird über E-Mail verteilt (kurze Nachricht an amtsblatt@kreis-nea.de), bei 
Bedarf kostenlos versandt (Tel. 09161 92-1006) und kann in der Amtsbücherei des Landratsamtes eingesehen werden (Konrad-Adenauer-Str. 1, 91413 Neustadt a.d.Aisch). 
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Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich  
nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang 

mit dem Deutschlandticket im Jahr 2024 im Freistaat Bayern  
(Richtlinien Deutschlandticket ÖPNV Bayern 2024) 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr 

vom 22. Januar 2024, Az. 52-3507.1-1-4 

1Der Freistaat Bayern gewährt nach Maßgabe des Art. 53 der Bayerischen Haushaltsordnung (BayHO),  
der allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen, der dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften sowie 
dieser Richtlinien Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben der Aufgabenträger  
und Verkehrsunternehmen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) einschließlich des 
Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) im Zusammenhang mit der Einführung des Deutschlandtickets. 
2Dies umfasst auch das ermäßigte Deutschlandticket gemäß der Anlage zu diesen Richtlinien. 3Die 
Leistungen erfolgen ohne Rechtsanspruch im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

1. Zweck der Billigkeitsleistungen

Die Billigkeitsleistungen sind ein finanzieller Ausgleich an die Empfänger im Freistaat Bayern,
deren Ausgaben in den Monaten Januar bis Dezember 2024 aufgrund der Einführung des
Deutschlandtickets und des ermäßigten Deutschlandtickets für Auszubildende, Studierende und
Freiwilligendienstleistende (Ermäßigungsticket) durch den Rückgang der Fahrgeldeinnahmen
oder Ausgleichszahlungen aus allgemeinen Vorschriften im Vergleich zum Referenzzeitraum
des Jahres 2019 nicht durch Einnahmen aus Fahrgeldern und vor dem 1. Mai 2023 geregelten
und nicht die Umsetzung des Deutschlandtickets betreffenden Ausgleichszahlungen nach der
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 oder aus allgemeinen Vorschriften im Sinne von Art. 3 Abs. 2
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gedeckt werden können.

2. Leistungsempfänger

Empfänger sind Aufgabenträger und Aufgabenträgerorganisationen des ÖPNV im Sinne des
Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG).

3. Leistungsvoraussetzungen
1Soweit die Empfänger für Verkehrsleistungen nicht erlösverantwortlich sind, reichen sie die
Billigkeitsleistungen an die das wirtschaftliche Risiko tragenden Verkehrsunternehmen in
entsprechender Anwendung der Nr. 4.3 und nach den Vorgaben der Verordnung (EG)
Nr. 1370/2007 mittels allgemeiner Vorschriften oder öffentlicher Dienstleistungsaufträge
oder über andere beihilferechtlich zulässige Instrumente diskriminierungsfrei aus. 2Die
Erlösverantwortlichen sind zu verpflichten, an der bundesweit abgestimmten Einnahmeaufteilung
für das Deutschlandticket teilzunehmen, die hierfür erforderlichen Daten bereitzustellen,
bestehende Einnahmenansprüche vollumfänglich geltend zu machen und gegebenenfalls diese
Ansprüche überschießende Einnahmen im Rahmen der Einnahmeaufteilung abzugeben.

Anlage 2 zu
Landkreis

Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim
Allgemeinverfügung zum Deutschlandticket
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4. Art und Umfang, Höhe der Billigkeitsleistungen

4.1 Bei der Leistung handelt es sich um eine Billigkeitsleistung gemäß Art. 53 BayHO. 

4.2 Es erfolgt ein Ausgleich in Höhe von 100 Prozent der ausgleichsfähigen nicht gedeckten 
Ausgaben. 

4.3 Die ausgleichsfähigen nicht gedeckten Ausgaben sind wie folgt zu ermitteln: 

4.3.1 1Für jeden Tarifbereich (Verbundtarife, Übergangstarife, landesweite Tarife, Haustarif, 
Beförderungsbedingungen DB (BBDB), Deutschlandtarif (DT)) ist die Differenz zwischen den  
um die jeweiligen Tarifanpassungen auf das Jahr 2024 hochgerechneten tatsächlichen 
Fahrgeldeinnahmen der Monate Januar bis Dezember 2019 und den tatsächlichen 
Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen Monate des Jahres 2024 nach Maßgabe der Nrn. 4.3.1.1  
und 4.3.1.2 ausgleichsfähig. 2Maßgebend sind dabei die Netto-Fahrgeldeinnahmen (ohne 
Umsatzsteuer). 3Die Verbundorganisationen haben den Empfängern die für die Antragstellung 
erforderlichen Daten zu liefern. 4Einnahmen aus dem erhöhten Beförderungsentgelt werden nicht 
berücksichtigt. 

4.3.1.1 1Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den Zeitraum Januar bis Dezember 2024 
hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen des Zeitraums in 2019 sind die im jeweiligen Monat 
verkauften beziehungsweise dem Verbund gemeldeten Fahrausweise der jeweiligen Kartenart 
und Preisstufe der Monate Januar bis Dezember 2019 mit den für diese Kartenart und für die  
im Gültigkeitszeitraum entsprechende Preisstufe im jeweiligen Zeitraum des Jahres 2024 
genehmigten Preisen zu multiplizieren. 2Preisanpassungen, die ab dem 1. Januar 2024 wirksam 
wurden, sind im Wesentlichen gleichmäßig für alle Kartenarten und alle Preisstufen 
vorzunehmen. 3Lassen sich in Einzelfällen keine entsprechenden Referenzpreise zuordnen oder 
handelt es sich um stückzahlunabhängige Pauschalangebote, ist die aus der Berechnung nach 
Satz 1 abgeleitete durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung für die Hochrechnung 
maßgebend. 4Wenn aufgrund einer grundlegenden Änderung der Tarifstruktur, die nach dem 
15. Januar 2023 wirksam wurde, ein Vergleich zu den Tarifarten und Preisstufen des Jahres
2019 nicht möglich ist, werden die hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen auf Basis des
Preisstandes zum 1. Januar 2023 ermittelt und über die durchschnittliche prozentuale
Tarifanpassung auf 2024 fortgeschrieben. 5Wurden die Preise für Tickets mit nicht
deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15. Januar 2023 abgesenkt, sind für diese Tickets die
hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen auf Basis des Preisstandes zum 1. Januar 2023 zu
ermitteln und über die durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung auf 2024 fortzuschreiben.
6Übersteigt in 2024 die durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung gegenüber dem mit Stand
vom 1. Oktober 2023 beantragten Tarif mit Stand vom 31. Dezember 2023 um mehr als
8 Prozent, darf für die Ermittlung der hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen
Kartenart in der jeweiligen Preisstufe nur eine Steigerungsrate von 8 Prozent zu Grunde gelegt
werden. 7Als pauschaler Ausgleich der durch die Einführung des Deutschlandtickets entfallenden
prognostizierten Einnahmesteigerungen aus positiven Verkehrsmengeneffekten in den Jahren
2023 und 2024 werden die nach den Sätzen 1 bis 6 ermittelten Fahrgeldeinnahmen für
beide Jahre um insgesamt 2,6 Prozent erhöht. 8Die nach den Sätzen 1 bis 7 ermittelten
hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen sind im Verhältnis der Veränderung der tatsächlich
erbrachten Betriebsleistungen in Fahrzeug-, Wagen- beziehungsweise Zug-Kilometern im
Kalenderjahr 2024 gegenüber dem Kalenderjahr 2019 im Gebiet des Empfängers nach Nr. 2
fortzuschreiben. 9Als Faktor der Fortschreibung sind dabei 30 Prozent der prozentualen
Steigerung beziehungsweise prozentualen Verminderung der Betriebsleistungen im Gebiet des
Empfängers nach Nr. 2 anzusetzen. 10Unterschreitet die Gesamtzahl der Abonnentinnen und
Abonnenten nach Einnahmenaufteilung im jeweiligen Bundesland zum 31. Januar 2024 die
Gesamtzahl der Abonnentinnen und Abonnenten zum 30. April 2023 um mehr als 10 Prozent,
sind die nach den Sätzen 1 bis 9 ermittelten Fahrgeldeinnahmen um den über die Bagatellgrenze
von 5 Prozent hinausgehenden Prozentsatz für alle Empfänger im Land abzusenken. 11Bei
Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif sind die
hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen gemäß der Einnahmenaufteilung unter Zugrundelegung
des Aufteilungsschlüssels für das Jahr 2024 der jeweiligen Verbundorganisation zu verteilen, der
ohne die Einführung des Deutschlandtickets gegolten hätte.
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4.3.1.2 1Zur Berechnung der beim Deutschlandticket anzusetzenden tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen 
der Monate Januar bis Dezember 2024 sind die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen einschließlich 
der Fahrgeldeinnahmen aus dem Deutschlandticket zu ermitteln. 2Für Jobtickets und das 
bundesweite solidarische Semesterticket zum Deutschlandticket sind die tatsächlichen 
Fahrgeldeinnahmen ansetzbar, soweit dabei die abgestimmten bundeseinheitlichen 
Rabattierungen angewendet wurden. 3Für das Ermäßigungsticket zum Deutschlandticket sind bei 
der Ermittlung der Fahrgeldeinnahmen die regulären Einnahmen aus dem Deutschlandticket 
ohne ergänzende Ermäßigung anzusetzen. 4Die Vornahme weiterer Absetzungen von den 
Fahrgeldeinnahmen aus dem Deutschlandticket insbesondere für die Deckung von 
Vertriebsaufwendungen ist nicht zulässig. 5Wurden die Preise für Tickets mit nicht 
deutschlandweiter Gültigkeit nach dem 15. Januar 2023 abgesenkt, sind bei der Ermittlung der 
tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen für die Berechnung des Ausgleichs für alle Tickets mit nicht 
deutschlandweiter Gültigkeit mit Ausnahme von im Solidarmodell verkauften Studierendentickets 
alle verkauften Tickets mit den am 1. Januar 2023 geltenden und über die durchschnittliche 
prozentuale Tarifanpassung auf 2024 fortgeschriebenen gegebenenfalls den Preis des 
Deutschlandtickets auch übersteigenden Preisen anzusetzen. 6Übersteigt in 2024 die 
durchschnittliche prozentuale Tarifanpassung der jeweiligen Kartenart in der jeweiligen Preisstufe 
gegenüber dem mit Stand vom 1. Oktober 2023 beantragten Tarif mit Stand vom 
31. Dezember 2023 um mehr als 8 Prozent, können für die Ermittlung der tatsächlichen
Fahrgeldeinnahmen der jeweiligen Kartenart in der jeweiligen Preisstufe die Preise zu Grunde
gelegt werden, die bei einer Tarifanpassung von 8 Prozent zu zahlen gewesen wären. 7Bei
Verbundtarifen, Übergangstarifen, landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif und dem
Deutschlandticket sind die so ermittelten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen gemäß der
Einnahmenaufteilung unter Zugrundelegung des Aufteilungsschlüssels für das Jahr 2024 der
jeweiligen Verbundorganisation sowie gemäß der Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket
zu verteilen.

4.3.2 1Zur Berechnung der Minderung der Erstattungsleistungen nach dem Neunten Buch 
Sozialgesetzbuch vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 6. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 146) geändert worden ist, sind die um die 
Tarifanpassungen gemäß Nr. 4.3.1.1 hochgerechneten erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen 
des Zeitraumes Januar bis Dezember 2019 beziehungsweise die nach Maßgabe der Nr. 4.3.1.2 
errechneten erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen für den Zeitraum Januar bis Dezember 2024 
zu ermitteln und für diese die Erstattungsleistung aufgrund des für das Jahr 2024 festgelegten 
oder nachgewiesenen Vomhundertsatzes zu berechnen. 2Maßgebend sind dabei die  
Netto-Fahrgeldeinnahmen (ohne Umsatzsteuer), bei Verbundtarifen, Übergangstarifen, 
landesweiten Tarifen, DT, dem BBDB-Tarif und dem Deutschlandticket gemäß der nach 
Nr. 4.3.1.1 für die hochgerechneten erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen beziehungsweise 
gemäß Nr. 4.3.1.2 für die tatsächlichen erstattungsfähigen Fahrgeldeinnahmen maßgebenden 
Einnahmenaufteilung. 3Ausgleichsfähig ist die Differenz der so errechneten Beträge für die 
jeweiligen Verkehrsleistungen. 

4.3.3 1In der Nr. 4.3.1 entsprechenden Weise ist die ebenfalls ausgleichsfähige Minderung anderer 
Ausgleichszahlungen aus allgemeinen Vorschriften zu berechnen. 2Einsparungen der Empfänger 
nach Nr. 2 bei Leistungen aus allgemeinen Vorschriften sind gegenzurechnen. 

4.3.4 1Zur anteiligen Deckung der Umsetzungskosten des Deutschlandtickets durch entstandene 
Vertriebsmehrkosten in der Umsetzungsphase 2024 wird den Empfängern beziehungsweise über 
diese den Verkehrsunternehmen, die – selbst oder mittelbar über ihre Vertriebsdienstleister – das 
Deutschlandticket vertreiben folgende Pauschale gewährt: 2Für jedes als Chipkarte verkaufte 
Deutschlandticket wird pro Monat seiner Gültigkeit jeweils ein Betrag von 1,50 Euro gewährt. 
3Für jedes nicht als Chipkarte verkaufte Deutschlandticket wird pro Monat seiner Gültigkeit 
jeweils ein Betrag von 1,20 Euro gewährt. 4Maßgeblich ist im ersten Schritt die tatsächlich 
verkaufte Zahl von Monatsstücken Deutschlandtickets vor Einnahmeaufteilung; ergibt sich aus 
dem späteren Zuscheidungsbetrag im Rahmen der Einnahmeaufteilung rechnerisch eine andere 
Zahl von Tickets, so ist dies unbeachtlich. 5Von der so ermittelten Ticket-Anzahl ist in einem 
zweiten Schritt der nachfolgende Abzug vorzunehmen, um auch vor Einführung bereits 
vorhandene Vertriebskosten zu berücksichtigen: 6Für jedes am 30. April 2023 bestehende 
Abonnement (Kundenzahl) wird ein Abzug von 8 Tickets als Chipkarte vorgenommen. 
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7Maßgeblich ist dabei die Kundenzahl, die nach Nr. 5.4.4, Sätze 1 bis 4 der Muster-Richtlinien 
zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im 
Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023 aus Bundes- und Landesmitteln  
vom 20. März 2023 (veröffentlicht unter: infoportal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html) für den 
Ausgleich 2023 ermittelt wurde. 8Es ist durch geeignete vertragliche Regelungen mit den für  
den Vertrieb beauftragten Dienstleistern sicherzustellen, dass die Pauschalen aufwandsgerecht 
ausgereicht werden. 9Führt die Berechnung der Vertriebspauschale zu einem negativen Betrag, 
ist dieser nicht als Ersparnis zu berücksichtigen. 10Nicht erstattungsfähig sind erhöhte Ausgaben 
für zusätzliche Betriebsleistungen. 

4.3.5 Der Ausgleich für die ergänzende Ermäßigung des Ermäßigungstickets ergibt sich aus der 
Differenz zwischen den nach Nr. 4.3.1.2 Satz 3 anzusetzenden Fahrgeldeinnahmen und den 
tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen aus dem Verkauf der Ermäßigungstickets. 

4.3.6 Die Summe der gemäß den Nrn. 4.3.1 bis 4.3.5 errechneten Minderungen ist der 
ausgleichsfähige Betrag. 

4.3.7 1Erbringt ein Verkehrsunternehmen Betriebsleistungen in dem Gebiet mehrerer Aufgabenträger 
und können die nicht gedeckten Ausgaben nicht eindeutig der Betriebsleistung im jeweiligen 
Gebiet der Aufgabenträger zugeordnet werden, sind diese auf der Grundlage der im Gebiet des 
jeweiligen Aufgabenträgers erbrachten Fahrzeug-, Wagen- beziehungsweise Zugkilometer des 
Kalenderjahres 2024 den Aufgabenträgern zuzuordnen. 2Die beteiligten Aufgabenträger oder 
Bewilligungsbehörden können eine abweichende Aufteilung vereinbaren. 

4.4 Sofern Empfänger Abschlagszahlungen erhalten haben, sind diese auf den nach Nr. 4.3 
ermittelten Ausgleichsbetrag anzurechnen. 

4.5 Neben dem nach Nr. 4.3 ermittelten Ausgleichsbetrag erhalten Verkehrsverbünde, die 
Verkehrsunternehmen des verbundfreien Raumes im Rahmen des Vertriebs sowie der 
Einnahmenaufteilung beim Deutschlandticket unterstützen (Verbund-Patenschaften), für im 
Rahmen der Unterstützung zu leistende tatsächliche Aufwendungen einen Ausgleich in Form 
einer Einmalzahlung in Höhe von maximal 60 000 Euro je Verkehrsverbund. 

5. Sonstige Bestimmungen

5.1 1Es ist sicherzustellen, dass bei Weiterleitung der Billigkeitsleistungen nach Nr. 3 an 
Verkehrsunternehmen eine Überkompensation der aus der Einführung des Deutschlandtickets 
einschließlich des Ermäßigungstickets resultierenden wirtschaftlichen Nachteile ausgeschlossen 
ist. 2Soweit die beihilferechtliche Rechtfertigung aus der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 erfolgt, 
dürfen bei der Überkompensationsprüfung aus Gründen der Gleichbehandlung als Maßstab  
auch nur die Mindestanforderungen aus dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 zur 
Anwendung kommen. 3Der finanzielle Nettoeffekt berechnet sich aus der Summe der (positiven 
oder negativen) Auswirkungen der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung des 
Verkehrsunternehmens zur Anerkennung und Anwendung des Deutschlandticket-Tarifs auf die 
Einnahmen des Verkehrsunternehmens sowie auf seine Kosten (Vertriebsmehrkosten), soweit 
diese als zusätzlicher Nachteil vom Verkehrsunternehmen bei der Ausgleichsberechnung geltend 
gemacht werden. 4Im Hinblick auf die Vertriebsmehrkosten wird geprüft, ob die Voraussetzungen 
der Nr. 4.3.4 vorliegen. 5Sonstige Kosten des Verkehrsunternehmens sind nicht Gegenstand 
dieser Überkompensationskontrolle. 

5.2 1Die Empfänger sind darauf hinzuweisen, dass es sich bei den Angaben um 
subventionserhebliche Tatsachen im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuches handelt und dass 
Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist. 2Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen. 

5.3 1Die Empfänger sind zu verpflichten, dass sichergestellt wird, dass die erforderlichen Daten  
für das Monitoring und die Einnahmeaufteilung gemäß der aktuell gültigen Fassung des 
Beschlusses des Koordinierungsrates für ein bundesweites Clearingverfahren zur Zuscheidung 
der Einnahmen aus dem Deutschlandticket auf Basis des „Leipziger Modellansatzes“ fristgerecht 
an die von der Arbeitsgemeinschaft aus dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V., 
der Deutschlandtarifverbund GmbH, dem Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen e. V. 
und dem Bundesverband SchienenNahverkehr e. V. gebildete EAV-Clearingstelle gemeldet 
werden. 2Die Meldung der Deutschlandtickets an die Clearingstelle erfolgt bis zum 

https://infoportal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html
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20. Kalendertag des Folgemonats. 3Die Meldung der Verkäufe aller übrigen Fahrausweise erfolgt
bis zum 50. Tag nach Ende eines Monats. 4Die Meldung der vorläufigen Soll-Einnahmen
inklusive tariflicher Fortschreibung gemäß den Bestimmungen dieser Richtlinien erfolgt einmalig
monatsscharf für das gesamte Jahr 2024 bis zum 20. Februar 2024; sie sind erforderlichenfalls
unverzüglich zu korrigieren oder zu aktualisieren.

5.4 1Die Empfänger sind zu verpflichten, bis zum 31. März 2026 die tatsächlich entstandenen nicht 
gedeckten Ausgaben auf der Grundlage der in Nr. 4.3 genannten Berechnungsmethode 
nachzuweisen. 2Dem Nachweis sind insbesondere Bestätigungen der Verbundorganisationen 
über die aufzuteilenden Einnahmen der Monate Januar bis Dezember 2019 und die 
Einnahmeaufteilungen sowohl für die nach Nr. 4.3.1.1 hochgerechneten Fahrgeldeinnahmen als 
auch für die nach Nr. 4.3.1.2 ermittelten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen der Monate Januar bis 
Dezember 2024 sowie eine Bescheinigung eines Wirtschaftsprüfers über die Fahrgeldeinnahmen 
der Jahre 2019 und 2024 im Haustarif beziehungsweise nach BBDB beizufügen. 3Weiterhin ist 
jeder Leistungsempfänger zu verpflichten, dem Nachweis die Anzahl der Abonnentinnen und 
Abonnenten im Sinne der Nr. 4.3.1.1 zu den Stichtagen 30. April 2023 und 31. Januar 2025 
beizulegen. 4Die Bewilligungsbehörde kann weitere Unterlagen anfordern. 

5.5 1Die Empfänger sind zu verpflichten, bis zum 31. März 2026 die Anzahl der verkauften 
Ermäßigungstickets nachzuweisen. 2Diese Zahlen und daraus resultierende Mindereinnahmen 
sind getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende 
und Freiwilligendienstleistende). 3Die Angaben betreffend die Studierenden sind getrennt nach 
den einzelnen solidarischen Semestertickets beziehungsweise ohne Semesterticket darzustellen. 

5.6 Die Empfänger von Leistungen gemäß Nr. 4.5 sind zu verpflichten, bis spätestens 31. März 2026 
die tatsächlichen Aufwendungen für den Zeitraum April 2023 bis Mai 2024 nachzuweisen. 

5.7 1Billigkeitsleistungen, die über den reinen Ausgleich der nicht gedeckten Ausgaben nach 
Maßgabe der Nr. 4.3 beziehungsweise die tatsächlichen Aufwendungen für Zwecke gemäß 
Nr. 4.5 hinausgehen, sind vom Empfänger zurückzufordern. 2In der Regel sind die 
zurückgeforderten Beträge nicht zu verzinsen, wenn sie in der gesetzten Frist erstattet werden. 
3Sollte sich herausstellen, dass der tatsächliche ausgleichsfähige Betrag den prognostizierten 
übersteigt, ist eine Anpassung der gewährten Billigkeitsleistung vorzunehmen. 4Satz 3 gilt nicht 
für die Leistungen nach Nr. 4.5. 

5.8 Der nach diesen Richtlinien gewährte Ausgleich kann ganz oder teilweise zurückgefordert 
werden, wenn der Empfänger die Auflagen nach den Nrn. 5.2 bis 5.7 nicht oder nicht innerhalb 
einer ihm gesetzten Frist erfüllt hat. 

6. Verfahren

6.1 1Ein Antrag auf Gewährung der Billigkeitsleistungen ist bis zum 30. September 2024 zu stellen. 
2Die Bewilligungsbehörde kann verspätete Anträge zulassen. 3Der Antrag hat die Berechnung 
beziehungsweise Schätzung der voraussichtlichen nicht gedeckten Ausgaben auf der Grundlage 
der in der Nr. 4.3 genannten Berechnungsmethode sowie eine Erklärung zur Höhe der bereits 
erhaltenen Abschlagszahlungen im Sinne der Nr. 4.4 zu enthalten. 4Sofern ein Antrag auf 
Einmalzahlung gemäß Nr. 4.5 gestellt wird, sind die unterstützenden Verkehrsverbünde und die 
Verkehrsunternehmen, die unterstützt werden, anzugeben. 

6.2 1Bewilligungsbehörde für die Unternehmen des Schienenpersonennahverkehrs und die 
Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH ist das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr. 
2Bewilligungsbehörde für die übrigen Antragsteller ist die Bezirksregierung, in deren Bezirk der 
Leistungsempfänger seinen Sitz hat. 

6.3 Dem Antrag sind Prognosen der Verbundorganisationen über die Minderungen gemäß der 
Nr. 4.3.1 sowie weitere begründende Unterlagen beizufügen. 

6.4 1Die Leistungsempfänger erhalten auf Antrag bis zur Bewilligung der nach Nr. 6.1 zu 
beantragenden Billigkeitsleistung Abschlagszahlungen nach Maßgabe der Nrn. 6.4.1 bis 6.4.3. 
2In den Fällen der Nr. 4 reichen die Leistungsempfänger die Vorauszahlungen aus. 
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6.4.1 1Die Leistungsempfänger erhalten für die Monate Januar 2024 bis April 2024 auf Antrag eine 
erste Abschlagszahlung in Höhe von 50 Prozent der für das Jahr 2023 vorläufig für das 
Deutschlandticket gewährten Ausgleichsleistungen. 2Der Antrag auf die erste Abschlagszahlung 
ist bis zum 29. Februar 2024 über das DTBY Portal zu stellen. 3Die Auszahlung der ersten 
Abschlagszahlung erfolgt ab dem 1. März 2024. 4Für die Monate Mai bis August 2024 erhalten 
die Leistungsempfänger auf Antrag eine zweite Abschlagszahlung entsprechend dem für dem 
Zeitraum Mai bis August 2024 entsprechend den Vorgaben des DTBY Portals prognostizierten 
Mittelbedarf für das Jahr 2024. 5Der Antrag auf die zweite Abschlagszahlung ist bis zum 
30. April 2024 über das DTBY Portal zu stellen. 6Die zweite Abschlagszahlung wird in
monatlichen Tranchen jeweils ab dem 20. der Monate Mai, Juni, Juli und August 2024
ausgezahlt. 7Eine dritte Abschlagszahlung für die Monate September bis Dezember 2024 wird
auf Antrag entsprechend des voraussichtlichen Bedarfs gewährt. 8Die Antragsfrist, die Vorgaben
zur konkreten Ermittlung des voraussichtlichen Bedarfs und die konkrete Abwicklung der dritten
Abschlagszahlung richtet sich nach den entsprechenden, durch das Staatsministerium für
Wohnen, Bau und Verkehr festzulegenden Vorgaben im DTBY Portal. 9Die Auszahlung der
dritten Abschlagszahlung erfolgt entsprechend dem in Satz 6 vorgesehenen Vorgehen in
monatlichen Tranchen. 10Der Betreiber des DTBY Portals ist als datenschutzrechtlich
Verantwortlicher zur Verarbeitung personenbezogener Daten berechtigt, soweit dies zur
Abwicklung der Leistungen erforderlich ist.

6.4.2 1Zusätzlich zu den Abschlagszahlungen gemäß Nr. 6.4.1 erhalten die Aufgabenträger auf  
Antrag Abschlagszahlungen auf die Ausgleichsleistungen für die Mindereinnahmen aus dem 
Ermäßigungsticket wie folgt: 2Jeweils zum 20. des auf die Gültigkeit des jeweils ausgegebenen 
Tickets folgenden Monats können Abschlagszahlungen über das DTBY Portal beantragt werden. 
3Hierzu ist die Anzahl der jeweils ausgegebenen gültigen Ermäßigungstickets zu melden. 4Die 
Höhe der Abschlagszahlung beträgt je gemeldetem verkauften Ermäßigungsticket 20 Euro. 5Der 
Betreiber des DTBY Portals ist als datenschutzrechtlich Verantwortlicher zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten berechtigt, soweit dies zur Abwicklung der Leistungen erforderlich ist. 

6.4.3 Das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr kann im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium der Finanzen und für Heimat ergänzende Regelungen über 
Abschlagszahlungen treffen. 

6.5 Die Modalitäten der Auszahlung werden im Bewilligungsbescheid näher geregelt. 

6.6 Der Oberste Rechnungshof ist berechtigt, bei den Empfängern der Leistungen Prüfungen gemäß 
Art. 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BayHO durchzuführen. 

7. Inkrafttreten/Außerkrafttreten

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2024 in Kraft und am 30. Juni 2026
außer Kraft.

Anlage: Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermäßigten Deutschlandticket für 
Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende (Ermäßigungsticket) 
ab dem 1. Januar 2024 

Dr. Thomas G r u b e r
Ministerialdirektor 



BayMBl. 2024 Nr. 67 7. Februar 2024

Seite 7 von 13
Seite 1 von 6

Anlage: Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermäßigten Deutschlandticket 
für Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende (Ermäßigungsticket) 

ab dem 1. Januar 2024 

1. Geltung der Tarifbestimmungen des Deutschlandtickets

Für das Ermäßigungsticket gelten die bundesweiten Tarifbestimmungen des Deutschlandtickets
in der jeweils geltenden Fassung (vergleiche Anlage). Dies umfasst insbesondere die monatliche
Kündbarkeit und den digitalen Vertrieb.

2. Definition Ermäßigungsticket

Das Ermäßigungsticket als Tarifangebot für Auszubildende, Studierende und
Freiwilligendienstleistende im Freistaat Bayern ist eine beim Erwerb rabattierte Version des
Deutschlandtickets. Das Ermäßigungsticket ist um 20 Euro gegenüber dem regulären
Deutschlandticket rabattiert. Der Ermäßigungsbetrag wird vom Freistaat Bayern finanziert.

3. Berechtigtenkreis

3.1 Folgende Gruppen sind zum Erwerb des Ermäßigungstickets berechtigt: 

a) Auszubildende (zur Definition siehe Nr. 3.2),

b) Studierende (zur Definition siehe Nr. 3.3),

c) Freiwilligendienstleistende (zur Definition siehe Nr. 3.4).

3.2 Als Auszubildende werden definiert:

– Auszubildende mit einem Berufsausbildungsvertrag nach § 10 Abs. 1 Berufsbildungsgesetz
(BBiG) und vergleichbare Fälle. Dies umfasst Menschen mit Behinderung und Menschen, die
von einer Behinderung bedroht sind, die eine Ausbildung im Rahmen eines
Berufsbildungswerkes absolvieren. Den Auszubildenden mit Vertrag nach § 10 Abs. 1 BBiG
sind vergleichbar die Teilnehmenden an Vorschaltmaßnahmen der arbeitsweltbezogenen
Jugendsozialarbeit in Jugendwerkstätten in Vorbereitung auf eine Ausbildung.

– Schülerinnen und Schüler an einer Berufsschule/-fachschule gemäß Art. 11, 13 Bayerisches
Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG). Dem vergleichbar sind
Schülerinnen und Schüler am Lehrgang geprüfte agrartechnische Assistentinnen und
Assistenten nach der Lehrgangsordnung für staatlich geprüfte agrartechnische
Assistentinnen und Assistenten.

– Schülerinnen und Schüler des Staatsinstituts für die Ausbildung von Fachlehrern und des
Staatsinstituts für die Ausbildung von Förderlehrern gemäß Art. 120 BayEUG (in Verbindung
mit Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Erste Lehramtsprüfung von
Fachlehrkräften beziehungsweise Studienordnung für das Staatsinstitut für die Ausbildung
von Förderlehrern).

– Auszubildende an der Fachschule nach Art. 15 BayEUG.

– Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationsebene I und II in der
Ausbildungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 2 Leistungslaufbahngesetz (LlbG).

Auszubildende neuer Ausbildungsrichtungen können künftig als bezugsberechtigte 
Auszubildende anerkannt werden, soweit diese mit den oben genannten Personengruppen 
vergleichbar sind. Für die örtliche Berechtigung muss der gemeldete Hauptwohnsitz oder der 
Schulort in Bayern liegen. 

3.3 Als Studierende werden definiert: 

Studierende an Hochschulen nach Art. 1 Abs. 2 und 3 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz 
(BayHIG) 

– Studierende einer sonstigen Einrichtung im Sinne von Art. 112 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 BayHIG

– Studierende an der Fachakademie nach Art. 17 BayEUG
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– Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter der Qualifikationsebene III in der
Ausbildungszeit nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 LlbG und vergleichbare Studierende, welche
die Qualifikation für eine Fachlaufbahn außerhalb eines Beamtenverhältnisses erwerben
(zum Beispiel Studierende im Sinne des Art. 17 Abs. 1 Satz 2 Gesetz über die Hochschule
für den öffentlichen Dienst).

Studierende neuer Einrichtungen können künftig als bezugsberechtigte Studierende anerkannt 
werden, soweit diese mit den oben genannten Personengruppen vergleichbar sind. Maßgeblich 
für den Erwerb ist der Studienort in Bayern. 

Verkehrsunternehmen können auch Studierenden mit Hauptwohnsitz in Bayern an den am 
gemeinsamen Semesterticket beteiligten Hochschulen den Erwerb des Ermäßigungstickets 
ermöglichen, wenn alle der im Folgenden aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind: 

– Der Studienort des Studierenden liegt nicht in Bayern, aber innerhalb Deutschlands in einem
bundesländerübergreifenden lokalen Verkehrsverbund mit einem gemeinsamen
Semesterticket für die bayerischen und außerbayerischen Hochschulen.

– Der Verkehrsverbund umfasst auch bayerische Kommunen.

– Im Bundesland des Studienortes gibt es für den Studierenden kein Angebot für ein
ermäßigtes Deutschlandticket für Studierende.

3.4 Als Freiwilligendienstleistende gelten: 

– Bundesfreiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst und

– Freiwilligendienstleistende nach § 2 Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten
(Freiwilliges soziales Jahr/Freiwilliges ökologisches Jahr, et cetera)

mit gemeldetem Hauptwohnsitz oder Dienstort in Bayern. 

4. Zeitliche Berechtigung zum Neubezug

Ein Neubezug des Ermäßigungstickets (durch Neuabschluss beziehungsweise Wiederaufleben
eines Abo-Vertrags) ist, solange keine taggenaue Gültigkeit des Deutschlandtickets gegeben ist,
für all jene gesamten Monatszeiträume möglich, in denen mindestens zehn Kalendertage im
nachgewiesenen Berechtigungszeitraum (Semester, Ausbildungsjahr, Dienstzeitraum et cetera)
liegen.

5. Besondere Bestimmungen zur Bezugsberechtigung für Studierende

Der Gesamtpreis für das Ermäßigungsticket inklusive des geleisteten Beitrages für ein vor Ort
bestehendes solidarisches Semesterticket (sofern vorhanden) liegt 20 Euro unter dem jeweils
aktuellen Preis des regulären Deutschlandtickets. Beim Erwerb durch Studierende, deren
Studierendenwerk für sie ein verpflichtendes solidarisches Semesterticket vereinbart hat, ist von
den Vertriebsstellen des Ermäßigungstickets (zum Beispiel Verkehrsunternehmen bzw. sonstige
für den Vertrieb verantwortlichen Stellen wie zum Beispiel Verbundorganisationen oder
Vertriebsdienstleister) der durch den Studierenden geleistete Solidarbeitrag für ein
Semesterticket mit einem Sechstel beim Bezugspreis des Ermäßigungstickets monatlich
anzurechnen.

6. Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets

6.1 Berechtigungsprüfung für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende 

Die Berechtigung für den Erwerb des Ermäßigungstickets ist beim erstmaligen Erwerb und 
danach spätestens nach Ablauf von jeweils 12 Monaten durch ein geeignetes Verfahren durch 
die Vertriebsstelle des Ermäßigungstickets zu prüfen. Die Berechtigungsprüfung soll auch 
unterjährig durchgeführt werden können; das Prüfungsergebnis gilt jeweils für 12 Monate, 
maximal jedoch bis zum Ablauf der Ausbildungs-/Dienstzeit. Die Vertriebsstelle kann auch 
kürzere Fristen vorsehen. Hierbei ist primär ein vom Freistaat Bayern bereitgestelltes, 
einheitliches Formular als Berechtigungsnachweis zu nutzen. Das genaue Verfahren sowie 
mögliche Alternativen werden im Anhang „Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb 
des Ermäßigungstickets“ definiert. 
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6.2 Berechtigungsprüfung für Studierende 

Die Berechtigung für den Erwerb des Ermäßigungstickets ist beim erstmaligen Erwerb und 
danach mindestens zu Beginn jedes Semesters zu prüfen. Hierbei sollte ein elektronischer 
Datenabgleich mit der jeweiligen Hochschule (sogenanntes „Shibboleth-Verfahren“) genutzt 
werden. Das genaue Verfahren sowie mögliche Alternativen werden im Anhang „Regelungen zur 
Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets“ definiert. Für Trimester gilt 
sinngemäß dasselbe wie für Semester. 

6.3 Behandlung von Ermäßigungstickets im Ausgleichsverfahren 

Wenn die Vertriebsstelle die Kriterien der Berechtigungsprüfung gemäß Nr. 6.1 bei 
Auszubildenden und Freiwilligendienstleistenden und Nr. 6.2 bei Studierenden sowie die im 
Anhang „Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb des Ermäßigungstickets“ 
definierten Kriterien eingehalten hat, werden vom Freistaat Bayern auch ohne gültigen 
Berechtigungsnachweis ausgegebene Ermäßigungstickets im Rahmen des Ausgleichsanspruchs 
akzeptiert. 

Ergibt eine nachträglich durchgeführte Berechtigungsprüfung, dass im bereits vergangenen 
Bezugszeitraum keine Berechtigung für einen Erwerb des Ermäßigungstickets bestand, dann 
muss die Vertriebsstelle das Abonnement entweder als reguläres Deutschlandticket ohne 
Ermäßigung fortführen und den hierfür jeweils aktuell geltenden monatlichen Preis erheben, oder 
das Abonnement kündigen. 
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Anhang zur Anlage – Regelungen zur Berechtigungsprüfung für den Erwerb 
des Ermäßigungstickets ab 1. Januar 2024 

1. Berechtigungsprüfung für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende

Die Berechtigungsprüfung für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende regelt Nr. 6.1 der
Anlage. Nachfolgend werden Regelverfahren (Nr. 1.1) und alternative Verfahren (Nr. 1.2)
konkretisiert.

1.1 Regelverfahren

Auszubildende und Freiwilligendienstleistende müssen eine Bestätigung durch die Schule,
Dienststelle (bei Beamtenanwärterinnen und -anwärtern) oder den Träger des
Freiwilligendienstes vorlegen, deren Ausstellungsdatum nicht länger als zwei Monate
zurückliegen darf. Hierbei ist das einheitliche Formular, welches vom Freistaat Bayern zum
Download auf einer Webseite (bahnland-bayern.de/de/ermaessigungsticket) und bei den
Vertriebsstellen zur Verfügung gestellt wird, als Berechtigungsnachweis zu nutzen.

Auf dem Formular ist festgehalten, dass 14 Tage Vorbestellfrist gelten. Alle in diesem Sinne
rechtzeitig eingehenden Bestellungen sollen daher fristgerecht bearbeitet werden. Ein
schnelleres Abwickeln der Bestellung ist gleichwohl möglich.

Für die Berechtigungsprüfung wird eine Liste der beruflichen Schulen, Dienststellen und
Freiwilligendienst-Träger zur Verfügung gestellt. Diese wird vor Beginn des jeweiligen
Ausbildungsjahres und, soweit Schulen, Dienststellen oder Träger wegfallen oder neu
hinzukommen, aktualisiert.

Wenn Auszubildende in einem Ausbildungsverhältnis mit einem Ausbildungsvertrag nach § 10
Abs. 1 BBiG sind, aber generell keine Berufsschule besuchen, kann in diesem Fall anstelle der
Bildungseinrichtung die zuständige Industrie- und Handelskammer beziehungsweise
Handwerkskammer die Berechtigung prüfen und das Formular bestätigen.

Ein geeignetes Verfahren der Überprüfung der Berechtigungsnachweise ist anzuwenden. Dabei
sind folgende Prüfmerkmale relevant:

– von der Bildungseinrichtung (beziehungsweise Dienststelle für Beamtenanwärter/innen oder
Träger für Freiwilligendienstleistende) unterschriebene und gestempelte Bestätigung, dass
der Ticketnutzer zum Berechtigungskreis des Ermäßigungstickets zählt,

– Lage der Bildungseinrichtung (beziehungsweise Dienststelle/Dienstort für
Beamtenanwärter/innen und Freiwilligendienstleistende) in Bayern oder Lage des
Hauptwohnsitzes (so wie vom Ticketnutzer angegeben) in Bayern, Ausstellungsdatum des
Bestätigungsformulars nicht älter als zwei Monate,

– voraussichtliches Ausbildungs-/Dienstende (wie von Schule/Dienststelle/Träger angegeben):
Falls es weniger als 12 Monate in der Zukunft liegt, ist dieses Enddatum als Auslaufdatum
des Abonnements zu übernehmen. Dabei soll die Abolaufzeit auf ganze Monate aufgerundet
werden.

1.2 Alternative Verfahren 

Als Alternativen zur Berechtigungsprüfung gemäß dem Regelverfahren können die 
Vertriebsstellen weitere Verfahren einsetzen. Diese sind mit dem Freistaat vorher abzustimmen: 

a) Nutzung bestehender Schnittstellen zu den Arbeitgebern, zum Beispiel über Jobticket-
Portale. Hierüber könnten Arbeitgeber die Berechtigung sowie Ausbildungsdauer bestätigen,
ohne dass Schulen/Dienststellen tätig werden müssen.

b) Nutzung bestehender Schnittstellen zu Auszubildenden-Datenbanken der
Ausbildungskammern, die über eine datenschutzkonforme Abfrage eine sofortige Aussage
über das Vorliegen und das voraussichtliche Auslaufdatum eines Ausbildungsverhältnisses
zulassen, zum Beispiel „AzubiCard“.

c) Die Nutzung anderer geeigneter Nachweise ist hilfsweise bei erstmaliger Bestellung
gestattet, wenn anders keine fristgerechte Umsetzung des Verkaufs an Auszubildende und
Freiwilligendienstleistende möglich wird. Bei jeder erneuten Berechtigungsprüfung kann der
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Nachweis dann nur noch über die Verfahren nach Nr. 1.1, 1.2 Buchst. a und 1.2 Buchst. b 
erfolgen. Darauf ist bereits bei der Erstbestellung durch den Vertriebspartner hinzuweisen. 

1.3 Verfahren bei Anspruch auf Schulwegkostenfreiheit 

Bei Auszubildenden, die als Berufsschüler/innen unter die Schulwegkostenfreiheit nach den 
Bestimmungen des Gesetzes über die Kostenfreiheit des Schulweges (SchKfrG) fallen, genügt 
die Ticketbestellung durch den zuständigen Träger der Schülerbeförderung als 
Berechtigungsnachweis. Eine zusätzliche Überprüfung mit dem Nachweisformular nach Nr. 1.1 
ist nicht erforderlich. 

2. Berechtigungsprüfung für Studierende

Die Berechtigungsprüfung für Studierende regelt Nr. 6.2 der Anlage. Nachfolgend werden
Regelverfahren (Nr. 2.1) und alternative Verfahren (Nr. 2.2) konkretisiert.

Bei krummen Semesterdauern beziehungsweise bei tagesgenauem Abostart (falls dieser künftig
eingeführt wird) soll die Abolaufzeit am Semesterende auf ganze Monate aufgerundet werden.

2.1 Regelverfahren

Bei der Berechtigungsprüfung ist ein geeignetes elektronisches Verfahren mit Datenabgleich mit
der jeweiligen Hochschule beim Vertrieb des Tickets anzuwenden. Hierbei sollte nach
Möglichkeit das Shibboleth-Verfahren genutzt werden.

2.2 Alternative Verfahren

Neben dem Shibboleth-Verfahren können auch bestehende, alternative Datenschnittstellen vor
Ort genutzt werden, wenn diese ebenfalls aktuell gepflegt sind und dazu geeignet sind, bei
Abfrage eine sofortige Aussage über das Vorliegen und das voraussichtliche Auslaufdatum einer
Immatrikulation zu erzeugen. Nur Studierende an bayerischen Hochschulen, die weder das
Shibboleth-Verfahren noch andere Datenschnittstellen zu den Vertriebsstellen bereitstellen
können, können das Ermäßigungsticket durch Vorlage des Berechtigungsnachweises im Online-
Verkauf entsprechend des Verfahrens bei den Auszubildenden gemäß Nr. 1.1 beziehungsweise
Nr. 1.2 erwerben. Hierzu muss die Hochschule das bayernweit einheitliche
Berechtigungsformular manuell abstempeln und unterschreiben und somit die Immatrikulation
des Studierenden bestätigen. Für die Berechtigungsprüfung wird eine Liste der betroffenen
Hochschulen zur Verfügung gestellt. Diese wird jeweils vor Semesterbeginn aktualisiert.

Ein geeignetes Verfahren der Überprüfung der Berechtigungsnachweise ist anzuwenden. Dabei
sind folgende Prüfmerkmale kumulativ relevant:

– von der Hochschule unterschriebene und gestempelte Bestätigung, dass der Ticketnutzer im
angefragten Semester/Trimester ordnungsgemäß eingeschrieben ist,

– Lage der Hochschule (Studienort) in Bayern, oder Hauptwohnsitz in Bayern und
Zugehörigkeit zu einer Hochschule mit bundesländerübergreifenden Semesterticket im Sinne
der Nr. 3.3 der Anlage,

– Ausstellungsdatum des Bestätigungsformulars nicht älter als zwei Monate.

2.3 Übergangsregelung

Für die Einführungsphase, in der Regel bis zum Ende des Wintersemesters 2023/24, ist die 
Anwendung weiterer geeigneter Verfahren der Berechtigungsprüfung über die alternativen 
Verfahren gemäß Nr. 2.2 hinaus möglich, wenn nicht rechtzeitig die Anbindung für das 
Shibboleth-Verfahren abgeschlossen werden kann. 

Hierbei ist ein den alternativen Verfahren entsprechendes, geeignetes Verfahren der 
Überprüfung der Berechtigungsnachweise anzuwenden (vergleiche Nr. 2.2). 

3. Prüfung der Berechtigungsnachweise

Bei Verkäufen des Ermäßigungstickets ist, falls die Personalkapazität dies erfordert, eine
stichprobenartige Prüfung der Nachweise für die Berechtigung ausreichend. Die Stichprobe muss
bis 31. Januar 2024 mindestens 15 Prozent und bis 30. April 2024 mindestens 30 Prozent der
pro Kalenderwoche hochgeladenen beziehungsweise eingereichten Berechtigungen betragen.
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Um die Prüfquote feststellen zu können, sollte das Prüfergebnis (ja/nein/ungeprüft) in geeigneter 
Form dokumentiert werden. 

4. Datenschutz

Die Berechtigungsnachweise sollen nach Vorlage der Verwendungsnachweise für fünf Jahre
aufbewahrt und danach zeitnah gelöscht werden.
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